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Benutzung von Gehörschutz

Änderungen zur letzten Ausgabe Januar 2015:
•	 Grundlegende Aktualisierung aufgrund der seit 2016 gültigen europäischen PSA-

Verordnung (EU) 2016/425
•	 Grundlegende Neustrukturierung der Kapitel
•	 Aktualisierung hinsichtlich der Weiterentwicklung von Gehörschutz mit 

elektronischen Zusatzfunktionen (Revision der Normenreihe EN 352)
•	 Stärkere Berücksichtigung von individueller Versorgung, insbesondere für Personen 

mit Hörminderung
•	 Aktuelle Liste mit allen dem IFA gemeldeten Gehörschützer mit EU-Baumuster

prüfbescheinigung
•	 Überarbeitung der Anhänge und Aufnahme neuer Anhänge, z. B. „Ermittlung der 

Schallexposition für Gehörschützer mit sicherheitsrelevanter Kommunikation“ und 
„Muster einer EU-Konformitätserklärung“



DGUV Regeln stellen bereichs-, arbeitsverfahrens- oder arbeitsplatzbezogen Inhalte zusam-
men. Sie erläutern, mit welchen konkreten Präventionsmaßnahmen Pflichten zur Verhütung von 
Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren erfüllt werden 
können.

DGUV Regeln zeigen zudem dort, wo es keine Arbeitsschutz- oder Unfallverhütungsvorschrif-
ten gibt, Wege auf, wie Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheit
sgefahren vermieden werden können. Darüber hinaus bündeln sie das Erfahrungswissen aus 
der Präventionsarbeit der Unfallversicherungsträger.

Aufgrund ihres besonderen Entstehungsverfahrens und ihrer inhaltlichen Ausrichtung auf kon-
krete betriebliche Abläufe oder Einsatzbereiche (Branchen-/ Betriebsarten-/Bereichsorientie-
rung) sind DGUV Regeln fachliche Empfehlungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheit. Sie haben einen hohen Praxisbezug und Erkenntniswert, werden von den beteiligten 
Kreisen mehrheitlich für erforderlich gehalten und können deshalb als geeignete Richtschnur 
für das betriebliche Präventionshandeln herangezogen werden. Eine Vermutungswirkung 
entsteht bei diesen DGUV Regeln nicht.
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Vorbemerkung

Die in dieser DGUV Regel enthaltenen technischen Lösun-
gen schließen andere, mindestens ebenso sichere Lösun-
gen nicht aus.

Folgende Regeln und Vorschriften wurden berücksichtigt:
•	 Arbeitsschutzgesetz
•	 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei 
der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung)

•	 Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 2016 über persönli-
che Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richt-
linie 89/686/EWG des Rates

•	 Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Gefähr-
dungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und Vib-
rations-Arbeitsschutzverordnung – LärmVibrations-
ArbSchV)

•	 Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung (TRLV Lärm)

•	 Arbeitsstättenverordnung
•	 Technische Regeln für Arbeitsstätten „Lärm“ (ASR A3.7)

1	 Anwendungsbereich

Diese DGUV Regel findet Anwendung auf die Auswahl und 
die Benutzung von Gehörschützern; sie gilt für Unterneh-
men, soweit Beschäftigte Lärm ausgesetzt sind.

Lärmeinwirkungen können auch bei Tätigkeiten
•	 außerhalb des Betriebes,
•	 auf Baustellen,
•	 im Bereich des Musik- und Unterhaltungssektors,
•	 die nur kurzzeitig und gelegentlich ausgeführt werden,
•	 die betrieblich bedingt einen Aufenthalt in Lärm

bereichen während Arbeitspausen erfordern,
auftreten.

Es wird empfohlen, diese DGUV Regel sinngemäß auch für 
den privaten Bereich anzuwenden, z. B.
•	 beim Einsatz von Werkzeugen und Maschinen,
•	 bei der Ausübung bestimmter Sportarten, z. B. 

Schießsport.
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2	 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser DGUV Regel werden folgende Begriffe 
bestimmt:
1.	 Lärmgefährdung ist die Einwirkung von Lärm auf 

Beschäftigte
•	 im Sinne einer Gehörgefährdung oder
•	 die zu einer erhöhten Unfallgefahr führt.

Werden Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen in Lärmbe-
reichen beschäftigt, ist grundsätzlich die Gefahr einer 
Gehörschädigung gegeben. Darüber hinaus kann 
Lärm z. B. dann zu einer erhöhten Unfallgefahr füh-
ren, wenn durch Lärm eine Wahrnehmung akustischer 
Signale, Warnrufe oder gefahrankündigender Geräu-
sche beeinträchtigt wird oder durch unerwartete laute 
Schallereignisse Schreckreaktionen auftreten können.

2.	 Der Tages-Lärmexpositionspegel (LEX,8h) ist der über 
die Zeit gemittelte Lärmexpositionspegel bezogen auf 
eine 8-Stunden-Schicht. Er umfasst alle am Arbeits-
platz auftretenden Schallereignisse.

3.	 Der Spitzenschalldruckpegel (LpC,peak) ist der Höchst-
wert des Schalldruckpegels mit der Frequenzbewer-
tung „C“ und der Zeitbewertung „peak“ innerhalb 
des Messzeitraums. Dieser Zeitraum ist so zu wählen, 
dass die lautesten Schallereignisse innerhalb einer 
Arbeitsschicht erfasst werden.

4.	 Maximal zulässige Expositionswerte (MZE) sind 
Schalldruckpegel, die unter Berücksichtigung von 
Gehörschutz nicht überschritten werden dürfen. Sie 
beschreiben die maximal zulässige Exposition auf das 
Gehör der Beschäftigten durch einwirkenden Lärm 
nach § 8 der LärmVibrationsArbSchV.

5.	 Lärmbereiche sind zu kennzeichnende Bereiche, in 
denen mindestens einer der oberen Auslösewerte für 
Lärm (LEX,8h = 85 dB(A), LpC,peak = 137 dB(C)) erreicht 
oder überschritten wird.

6.	 Untere und obere Auslösewerte sind Aktionswerte nach 
§ 6 LärmVibrationsArbSchV mit Bezug auf den Tages-
Lärmexpositionspegel und den Spitzenschalldruckpegel.

7.	 Gehörschützer sind persönliche Schutzausrüstungen, 
die die Einwirkung des Lärms auf das Gehör verrin-
gern, so dass eine Lärmschwerhörigkeit nicht entsteht 
oder sich nicht verschlimmert.

8.	 H-Wert ist ein Schalldämmungswert für hochfrequente 
Geräusche, für die die Differenz LC – LA = -2 dB beträgt.

9.	 M-Wert ist ein Schalldämmungswert für mittelfre-
quente Geräusche, für die die Differenz LC – LA = 
+2 dB beträgt.

10.	 L-Wert ist ein Schalldämmungswert für tieffrequente Ge-
räusche, für die die Differenz LC – LA = +10 dB beträgt.

11.	 Sachgerechte Benutzung ist das Auf- bzw. Einset-
zen und Tragen von Gehörschutz entsprechend dem 
Stand der Technik und den Informationen der Her-
stellfirma, vermittelt durch mindestens eine jährliche 
Unterweisung mit praktischen Übungen zum richtigen 
Auf- bzw. Einsetzen.

12.	 Qualifizierte Benutzung ist eine Benutzung, die über 
die sachgerechte Benutzung hinausgeht und für ex-
trem hohe Schalldruckpegel erforderlich ist. Sie er
fordert neben den Kenntnissen für sachgerechtes 
Benutzen mindestens viermal pro Jahr Unterweisun-
gen mit praktischen Übungen zum korrekten Auf- bzw. 
Einsetzen und mindestens jährlich eine Kontrolle der 
individuell erreichten Schutzwirkung.

13.	 Ks-Wert (Praxisabschlag) ist der Korrekturwert der 
Schalldämmung von Gehörschützern, der die Dif-
ferenz zwischen der Schalldämmung bei der Bau-
musterprüfung (wird von der Herstellfirma angege-
ben) und der Schalldämmung im praktischen Einsatz 
(bei sachgerechter Benutzung) berücksichtigt.

14.	 Restschalldruckpegel ist der Schalldruckpegel, der 
am Ohr unter dem Gehörschutz wirksam ist.

15.	 Restspitzenschalldruckpegel ist der Spitzenschall-
druckpegel, der am Ohr unter dem Gehörschutz 
wirksam ist.

16.	 Individuelle Schutzwirkung ist die Schutzwirkung 
eines Gehörschützers, die für eine gegebene Lärm
situation für den Benutzer bzw. die Benutzerin er-
reicht wird. Sie lässt sich durch Messverfahren be-
stimmen, die den physikalischen Sitz, die Dichtigkeit, 
die Schalldämmung oder andere Parameter des Ge-
hörschützers individuell für den jeweiligen Benutzer 
bzw. die Benutzerin ermitteln.

17.	 Überprotektion ist die Auswahl und das Tragen von 
Gehörschützern mit einer zu hohen Schalldämmung, 
die zu einem Gefühl der Isolation und/oder zu Schwie-
rigkeiten bei der Wahrnehmung von Geräuschen führt.

18.	 Kriteriumspegel ist die Einsatzgrenze gemessen 
als Tages-Lärmexpositionspegel für pegelabhängig 
dämmende Gehörschützer.

19.	 Flacher Frequenzgang ist ein Verlauf der Schalldäm-
mung, der konstant (oder nahezu konstant) über die 
Frequenzen ist.

Weitere akustische Fachbegriffe und ihre Abkürzungen 
sind im Anhang 8 erläutert.
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3	 Grundsätzliches

3.1	 Allgemeines

Nach § 2 PSA-Benutzungsverordnung dürfen nur solche 
persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) – und damit 
auch Gehörschutz – ausgewählt, bereitgestellt und be-
nutzt werden, die den Bedingungen für das Inverkehrbrin-
gen von persönlichen Schutzausrüstungen nach der euro-
päischen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 entsprechen.

Gehörschützer sind in die Risikokategorie III eingestuft 
(Schutz gegen Risiken, die zu sehr schwerwiegenden Fol-
gen wie Tod oder irreversiblen Gesundheitsschäden füh-
ren können). Zum Konformitätsbewertungsverfahren von 
Gehörschützern gehören eine EU-Baumusterprüfung und 
die Sicherstellung der Produktionskontrolle durch eine 
notifizierte Stelle (Produktionsüberwachung oder Quali-
tätssicherungssystem für den Produktionsprozess).

Hinweis

 EG-Baumusterprüfbescheinigungen nach der Richtlinie 
89/686/EWG können bis längstens zum 20.04.2023 
gültig sein.

Unternehmer und Unternehmerinnen haben den Beschäf-
tigten, die in Bereichen einem Tages-Lärmexpositions-
pegel von über 80 dB(A) oder einem Spitzenschalldruck-
pegel von über 135 dB(C) ausgesetzt sind, geeigneten 
Gehörschutz zur Verfügung zu stellen. Dieser muss dem 
Stand der Technik entsprechen.

Von Bedeutung sind z. B.
•	 die CE-Kennzeichnung,
•	 die Schalldämmung,
•	 der Tragekomfort,
•	 die Arbeitsumgebung,
•	 medizinische Auffälligkeiten,
•	 vorhandene Hörverluste,
•	 die Vereinbarkeit mit anderen am Kopf getragenen 

Ausrüstungen.

3.2	 EU-Konformitätserklärung und  
CE-Kennzeichnung

Die Herstellfirma erklärt die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der EU-Verordnung anhand einer EU-Kon-
formitätserklärung und durch die CE-Kennzeichnung auf 
der PSA. Falls die Kennzeichnung auf dem Produkt nicht 
möglich ist, wie z. B. bei Gehörschutzstöpseln, kann sie 
laut PSA-Verordnung (EU) 2016/425 auf der Verpackung 
oder den der PSA beigefügten Unterlagen angebracht 
werden. Die CE-Kennzeichnung besteht aus dem Kurz-
zeichen „CE“ (= communauté européenne – Europäische 
Gemeinschaft) und einer vierstelligen Kennnummer der 
notifizierten Stelle, die die Konformität mit dem Baumus-
ter überwacht (jährliche Produktionsüberwachung) (siehe 
Abbildung 1).

Die Herstellfirma hat dafür zu sorgen, dass die EU-Kon-
formitätserklärung für das jeweilige Produkt verfügbar 
ist. Sie muss entweder dem Produkt beiliegen oder es 
ist die Internet-Adresse anzugeben, über die die EU-
Konformitätserklärung zugänglich ist. Ein Muster findet 
sich in Anhang 7.

!

Abb. 1	 Beispiel für die CE-Kennzeichnung eines 
Kapselgehörschützers inkl. Kennnummer 
der überwachenden notifizierten Stelle
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3.3	 Produktkennzeichnung

Zur eindeutigen Identifikation muss der Gehörschutz oder 
(falls die Größe der PSA dies nicht zulässt) die kleinste 
Verkaufsverpackung entsprechend der Normenreihe 
DIN EN 352 und PSA-Verordnung (EU) 2016/425 mindes-
tens mit folgenden Angaben deutlich, unauslöschlich und 
dauerhaft gekennzeichnet sein:
•	 Name, Handelsmarke oder eine andere identifizieren-

de Angabe der Herstellfirma oder ihrer autorisierten 
Vertretung

•	 Modellbezeichnung
•	 Typen-, Chargen- oder Seriennummer
•	 Nummer der Normenreihe, d. h. EN 352

3.4	 Anleitungen und Informationen der 
Herstellfirma

Zur Gewährleistung der sicheren Benutzung muss ent-
sprechend DIN EN 352 und PSA-Verordnung (EU) 2016/425 
jedem Produkt (kleinste Verkaufsverpackungseinheit) eine 
schriftliche Herstellerinformation in deutscher Sprache 
beigefügt sein.

Die Herstellerinformation enthält u. a. Hinweise auf
•	 eine funktionsgerechte Benutzung,
•	 Art und Möglichkeit der Reinigung,
•	 Austausch von Einzelteilen, z. B. Dichtungskissen von 

Kapselgehörschützern,
•	 Schalldämmung,
•	 Beschreibung des Gehörschützers (Typen

bezeichnung),
•	 für Gehörschutzstöpsel: Nenngröße,
•	 für Kapselgehörschützer: Masse, Art des Bügels, 

Art der Dichtungselemente, gegebenenfalls Typ des 
zugehörigen Industrieschutzhelms.

Sofern erforderlich, müssen weitergehende Informationen 
zu den eingesetzten Gehörschützern gegeben werden. 
Dies betrifft insbesondere
•	 die Vereinbarkeit mit anderen am Kopf getragenen 

Ausrüstungen,
•	 zusätzliche Gefahren durch Benutzung von Gehör-

schützern, z. B. Benutzung von Gehörschutzstöpseln 
mit Verbindungsschnur,

•	 Bereich der Kopfgrößen, für die der Kapselgehör
schützer passt.

3.5	 Ausgabe und Verfügbarkeit von  
Gehörschutz

Die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln kann über Spen-
der an Zugängen von Lärmbereichen vereinfacht werden. 
Auf die Ausgabestellen ist hinzuweisen. Neue Gehör-
schützer wie auch Austauschteile müssen in geeigneter 
Form jederzeit verfügbar sein.
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4	 Arten von Gehörschutz

4.1	 Kapselgehörschützer

4.1.1	 Allgemeines

Alle Gehörschützer mit Kapseln, die die beiden Ohrmu-
scheln umschließen, sind Kapselgehörschützer. Es sind 
drei Arten zu unterscheiden:
•	 passive Kapselgehörschützer
•	 Kapselgehörschützer mit elektronischen Zusatzfunk-

tionen
•	 Kapselgehörschützer (passive oder mit elektronischen 

Zusatzfunktionen) in Kombination mit anderen persön-
lichen Schutzausrüstungen

4.1.2	 Passive Kapselgehörschützer

Konventionelle Kapselgehörschützer (siehe Abbildung 2) 
werden mit unterschiedlichen Bügelkonstruktionen – 
Kopfbügel, Nackenbügel, Kinnbügel, Universalbügel – als 
Verbindungselemente der Kapseln geliefert. Kapselgehör-
schützer mit Universalbügel sind gegen Verrutschen zu-
sätzlich mit einem Kopfband ausgerüstet.

4.2	 Gehörschutzstöpsel

4.2.1	 Allgemeines

Alle Gehörschützer, die im Gehörgang oder in der Ohr-
mulde getragen werden, sind Gehörschutzstöpsel. Es sind 
folgende Arten zu unterscheiden:
•	 fertig geformte Gehörschutzstöpsel (siehe Abbildung 3) 

einschließlich Gehörschutz-Otoplastiken  
(siehe Abbildung 5)

•	 vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel 
(siehe Abbildung 4)

•	 Bügelstöpsel (siehe Abbildung 6)

Einige Typen werden wahlweise mit und ohne Verbindungs-
schnur, in verschiedenen Größen oder mit elektronischen 
Zusatzeinrichtungen (siehe Abschnitt 4.6) angeboten.

Abb. 2	 Aufbau eines Kapselgehörschützers mit 
Kopfbügel

Abb. 3	 Fertig geformte Gehörschutzstöpsel

Abb. 4	 Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel
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4.2.2	 Fertig geformte Gehörschutzstöpsel

Merkmal der fertig geformten Gehörschutzstöpsel, die in 
einer Vielzahl verschiedener Ausführungen angeboten wer-
den, ist es, dass sie sofort ohne vorherige Formgebung in 
den Gehörgang eingesetzt werden können. Für die verschie-
denen Gehörgangsweiten werden Modelle mit mehreren 
weichen, quergestellten, kreisförmigen Lamellen wachsen-
den Durchmessers oder Sortimente einzelner Typen ver-
schiedener Nenngrößen angeboten. Zum Teil sind diese 
fertig geformten Gehörschutzstöpsel mit akustischen Fil-
tern erhältlich (siehe Abbildung 7), was eine Anpassung der 
Schalldämmung an die Geräuschsituation erlaubt. Manche 
Produkte ermöglichen durch einen akustischen Filter einen 
definierten langsamen Druckausgleich zwischen dem abge-
schlossenen Gehörgang und der äußeren Umgebung.

Fertig geformte Gehörschutzstöpsel sind in der Regel für 
den mehrmaligen Gebrauch vorgesehen. Ihr Vorteil liegt 
dann in ihrer Dauerhaftigkeit und der Möglichkeit, sie 
ohne Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit mehrmals 
am Tag einsetzen zu können. Wegen der großen Indivi-
dualität der Gehörgangsformen und -querschnitte und der 
daraus resultierenden unbefriedigenden Passform können 
fertig geformte Gehörschutzstöpsel beim Tragen unange-
nehme Druckempfindungen verursachen. In diesen Fällen 
sollte ein anderer Gehörschützer ausprobiert werden.

4.2.3	 Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel aus polymerem Schaumstoff (z. B. 
Polyurethan oder Polyvinylchlorid) werden vor dem Ein-
setzen in den Gehörgang zu einer dünnen Rolle zusam-
mengedrückt und dehnen sich dann im Laufe einiger 
Sekunden wieder aus, so dass der Gehörgang akustisch 
gut abgeschlossen wird. Die Auflagefläche des Gehör-
schutzstöpsels an der Gehörgangshaut ist relativ groß 
und das erzeugte Druck-/Fremdkörpergefühl daher gering. 
Entsprechend den Angaben der Herstellfirma sind Gehör-
schutzstöpsel aus polymerem Schaumstoff zum mehr
fachen oder zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

4.2.4	 Bügelstöpsel

Bügelstöpsel bestehen aus fertig geformten Gehörschutz-
stöpseln, die an Bügeln befestigt sind. Bei vielen Typen 
kann der Bügel im Nacken, über dem Kopf oder unter dem 
Kinn getragen werden.

Abb. 5	 Gehörschutz-Otoplastiken

Abb. 6	 Bügelstöpsel

Abb. 7	 Lamellenstöpsel mit akustischem Filter
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4.2.5	 Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur

Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur bestehen aus 
fertig geformten oder vor Gebrauch zu formenden Gehör-
schutzstöpseln, die an den Enden einer Trageschnur be-
festigt sind.

4.2.6	 Detektierbare Gehörschutzstöpsel

In Lebensmittelbetrieben ist es wichtig, Fremdkörper im 
Produkt detektieren und ausschleusen zu können. Dazu 
werden entweder einzelne Metallringe oder -kugeln am 
oder im Gehörschutz angebracht (siehe Abbildung 8), ein 
Draht durch den Bügel/die Schnur gezogen oder kleinste 
Metallteile in das Material des Stöpsels gegeben.

4.3	 Gehörschutz-Otoplastiken

Gehörschutz-Otoplastiken sind eine Sonderform der fer-
tig geformten Gehörschutzstöpsel. Sie werden individu-
ell nach dem Ohr und insbesondere dem Gehörgang des 
Trägers geformt und verschließen den Gehörgang, ohne 
(in normaler Kopfhaltung) einen Druck auf die Gehör-
gangwandungen auszuüben. Einige Modelle werden mit 
verschiedenen akustischen Filtern angeboten. Bei der 
Beschaffung ist der geeignete Filter entsprechend den 
Erfordernissen am Arbeitsplatz auszuwählen.

Druckerscheinungen sind bei Gehörschutz-Otoplastiken 
aus hartem Material möglich, wenn während der Benut-
zung erhebliche Kopfbewegungen ausgeführt werden.

Der Einsatz setzt eine Funktionskontrolle vor der ersten 
Verwendung und danach regelmäßig im Abstand von 
maximal drei Jahren voraus (siehe Abschnitt 8.2).

4.4	 Kombinationen unterschiedlicher 
Gehörschutzarten

Bei sehr hohen Schalldruckpegeln kann die Schutzwir-
kung, die ein Gehörschutz allein bietet, unter Umständen 
nicht ausreichen, um den Restpegel am Ohr ausreichend 
weit zu reduzieren. In solchen Fällen kommt eine geprüfte 
Kombination aus Gehörschutzstöpsel/Gehörschutz-Oto-
plastik und Kapselgehörschutz zum Einsatz. Im Prinzip 
sind alle Gehörschutzstöpsel außer Bügelstöpseln geeig-
net. Bei Lamellenstöpseln und Gehörschutz-Otoplastiken 
ist darauf zu achten, dass der Stiel, Handgriff o.ä. nicht 
mit der Innenseite des Kapselgehörschützers Kontakt 
hat. Dies könnte den Sitz des Stöpsels verändern oder zu 
Druckerscheinungen und Reibgeräuschen führen. Neben 
Kapselgehörschützern mit Bügel oder zur Helmmontage 
kommen auch Lärmschutzhelme in Frage.

4.5	 Kombinationen mit anderen PSA

Die bekannteste Kombination in diesem Bereich sind Kap-
selgehörschützer zur Montage an einem Industrieschutz-
helm. Die Kapseln können mit Hilfe von Verbindungs
elementen an dafür vorgesehenen Industrieschutzhelmen 
befestigt werden. Diese Kombination gibt es als Einheit oder 
auch als Ausrüstung zur Selbstmontage. Dabei sollten nur 
geprüfte und zulässige Kombinationen verwendet werden.

Die Anforderungsnorm DIN EN 352-3 lässt auch die Prü-
fung von Kapselgehörschützern in Kombination mit wei-
teren Kopf- oder Gesichtsschutzausrüstungen zu, z. B. 
andere Helme nach DIN EN 14052 oder DIN EN 12492 oder 
Visiere nach DIN EN 166.

Andere Normen für festgelegte Kombinationen existieren 
derzeit nicht.

Es sind auch Schutzbrillen erhältlich, die die Befestigung 
von Gehörschutzstöpseln mit Verbindungsschnur erlau-
ben, so dass die Gehörschützer immer griffbereit sind.

Kombinationen mit anderen am Kopf getragenen Ausrüs-
tungen sind jeweils auf ihre Eignung zu prüfen.

Abb. 8	 Gehörschutzstöpsel mit Metallösen  
(rote Markierung) zur Detektierbarkeit
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4.6	 Elektronische Zusatzfunktionen

4.6.1	 Pegelabhängige Schalldämmung

Mit einer elektroakustischen Ausrüstung werden schwa-
che Signale am Ohr verstärkt. Mit zunehmender Stärke 
der Signale und Geräusche nimmt dabei die Verstärkung 
ab. Der Schalldruckpegel am Ohr (Innenpegel) setzt sich 
zusammen aus dem passiv gedämmten Schalldruckpegel 
und dem durch die Elektronik erzeugten Schallanteil. Der 
Kriteriumspegel gibt an, bis zu welchem äußeren Schall-
druckpegel (Außenpegel, hier: Tages-Lärmexpositions
pegel) der Gehörschützer eingesetzt werden darf, ohne 
den maximal zulässigen Expositionswert zu überschreiten.

Das Verstärker- und Frequenzverhalten von Gehörschüt-
zern mit pegelabhängiger Dämmung ist sehr produktspe-
zifisch. Generell gilt: In leisen Arbeitsphasen kompensiert 
die Elektronik die Schalldämmung der Gehörschützer und 
gleicht damit die Hörschwellenverschiebung durch den 
Gehörschutz aus. Dies führt zu einem schnelleren Erken-
nen von Geräuschen und Signalen. Typischerweise ist der 
durch die Elektronik erzeugte Schalldruckpegel auf maxi-
mal 82 dB(A) begrenzt.

Allerdings wird die Sprachverständlichkeit bei Benutzung 
pegelabhängig dämmender Gehörschützer insbesonde-
re vom Anstiegsverlauf des Innenpegels bei steigendem 
Außenpegel (pegelabhängiges Verstärkungsverhältnis) 
bestimmt. Da dieser Anstiegsverlauf von der Herstellfirma 
nicht angegeben werden muss, ist die Auswahl schwierig. 
Der Gehörschutz sollte mit steigenden Außenpegeln auch 
im Bereich über 80 dB(A) einen Anstieg des Innenpegels 
zur Folge haben. Im anderen Fall sind die Pegel des Stör-
geräuschs allein bzw. von Störgeräusch und Sprachsignal 
unter dem Gehörschutz gleich laut und die Verständigung 
ist schwierig.

Die Wahrnehmung von Sprache, von informationshalti-
gen Arbeitsgeräuschen und akustischen Signalen ist ins-
besondere bei Arbeitsabschnitten mit niedrigen Schall-
druckpegeln bis etwa 82 dB(A) in der Regel besser als 
beim Tragen anderer Gehörschutzarten. Die Qualität der 
Übertragung hat allerdings entscheidenden Einfluss auf 
die Verständlichkeit der Sprache. Bei hohen Schalldruck-
pegeln können in Abhängigkeit von der passiven Dämm-
wirkung des Gehörschützers Schalldruckpegel von über 
85 dB(A) am Ohr wirksam werden.

Standardmäßig ist die Frequenzabhängigkeit der Verstär-
kung bei diesen Produkten von der Herstellfirma fest vor-
gegeben. Die Benutzer und Benutzerinnen können nur die 
Lautstärke ändern. Es sind einzelne Produkte erhältlich, 
die vor Auslieferung an die Benutzer und Benutzerinnen 
eine individuelle Einstellung der Verstärkungsparameter 
erlauben. Damit ist z. B. die Anpassung an einen Hörver-
lust möglich, wenn (noch) keine Indikation für ein Hör
gerät am Lärmarbeitsplatz gegeben ist. Weitere Informa-
tionen finden sich in Abschnitt 8.3.

4.6.2	 Sicherheitsrelevante Kommunikation

Gehörschützer mit Kommunikationseinrichtung ermög-
lichen es, drahtlos (Bluetooth, DECT, PMR 446) oder über 
Kabelverbindungen Informationen, die für den Fortgang 
der Arbeit nötig sind, zu übertragen. Es gibt Systeme, die 
Informationen nur in eine Richtung übertragen können 
und andere, die den Dialog zwischen den Beschäftigten 
auch in Lärmbereichen ermöglichen.

4.6.3	 Kommunikation zu Unterhaltungszwecken

Diese Funktionalität („Entertainment“) kann über ver-
schiedene Anschlusstechniken realisiert werden. Generell 
besteht die Anforderung nach DIN EN 352-8 bzw. -10, dass 
der vom Wiedergabegerät am Ohr erzeugte Schalldruck-
pegel auf 82 dB(A) begrenzt ist, um eine zusätzliche Ge-
hörgefährdung durch laute Musik o.ä. auszuschließen.

Eine genutzte Übertragungstechnik ist UKW- oder DAB+-
Empfang mittels eines im Gehörschutz eingebauten Mo-
duls. Analog zu Produkten für die sicherheitsrelevante 
Kommunikation ist auch eine Informationsübertragung 
über Bluetooth (Entertainment-Profile wie A2DP) oder 
kabelgebunden möglich.

4.6.4	 Aktive Geräuschkompensation

Im Gehörschützer können Geräusche durch zeitlich ver-
setzten (Anti-) Schall gemindert werden (Active noise 
reduction, ANR bzw. Active noise control, ANC). Dieser 
setzt sich aus etwa gleichen Schalldruckpegeln und Fre-
quenzen zusammen wie die auszulöschenden Geräusche. 
Die Überlagerung der beiden Signale führt zur Schall-
Auslöschung (noise-cancelling). Die beste Wirkung zeigt 
diese Technik bei tiefen Frequenzen.
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Anmerkung: Der Begriff „noise-cancelling“ wird ebenfalls 
für die Störschallunterdrückung bei Mikrofonen von Head-
sets oder Hörgeräten verwendet.

4.6.5	 Übersicht der elektronischen Zusatzfunktionen

In Tabelle 1 wird ein Überblick über die derzeit verfügba-
ren elektronischen Zusatzfunktionen sowie die techni-
schen Umsetzungen in Gehörschützern gegeben.

Tabelle 1  Zusatzfunktionen für elektronische Gehörschützer

Elektronische Zusatzfunktion  
inkl. Teil der EN 352

Funktionsprinzip Varianten

Pegelabhängige Schalldämmung 
(EN 352-4 bzw. -7)

Außenschall wird in Abhängigkeit vom 
Pegel verstärkt wiedergegeben.

Je nach Produkt unterschiedlicher Verlauf der Pegel-
abhängigkeit und Maximalverstärkung relativ zum 
Außenpegel

Sicherheitsrelevante Kommunika-
tion (EN 352-6 bzw. -9)

Übertragung von Kommunikations
signalen

1. �Übertragungstechniken
a.	 Kabel (elektrischer Eingang)
b.	 Funk
c.	 Bluetooth

2. Funktionsumfang
a.	 Ein-Wege-Kommunikation
b.	 Zwei-Wege-Kommunikation

Kommunikation zu Unterhaltungs-
zwecken (EN 352-8 bzw. -10)

Wiedergabe von „Entertainment“-
-Inhalten

Übertragungstechniken
1.	 Kabel (elektrischer Eingang)
2.	 UKW/DAB+-Radio
3.	 Bluetooth

Aktive Geräuschkompensation 
(EN 352-5)

Schalldruckpegel unter dem Gehör-
schutz wird durch Antischall reduziert 
(höhere effektive Schalldämmung). 
Wirksamkeit bei tiefen Frequenzen bis 
ca. 1000 Hz.

Je nach Produkt unterschiedliche Frequenzab
hängigkeiten der zusätzlichen Schalldämmung

4.7	 Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz

Da Hörgeräte den auftreffenden Schall verstärken, dürfen 
herkömmliche Hörgeräte in Lärmbereichen nicht verwen-
det werden.  Es gibt spezielle Hörgeräte, die für den Ein-
satz am Lärmarbeitsplatz geeignet und zugelassen sind. 
Charakteristisches Merkmal ist Ausführung des Ohrpass-
stücks als Gehörschutz-Otoplastik, ein spezielles Arbeits-
schutzprogramm auf Programmplatz 1, so dass es beim 
Einschalten des Hörgeräts automatisch aktiv wird, und 
eine Begrenzung des abgegebenen Schalldruckpegels, so 
dass bis zum produktspezifischen Höchstwert des Außen-
schalldruckpegels (Kriteriumspegel) bei durchschnittli-
cher sprachlicher Kommunikation der maximal zulässige 
Expositionswert von 85 dB(A) nicht überschritten wird.
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5	 Gefährdungsbeurteilung

5.1	 Gefährdungsbeurteilung und Maßnahmen

Unternehmer bzw. Unternehmerinnen haben die Pflicht, 
eine Gefährdungsbeurteilung für die Arbeitsplätze ihrer 
Beschäftigten zu erstellen. Dabei müssen sie die Belas-
tung am Arbeitsplatz ermitteln und die jeweils notwen
digen Schutzmaßnahmen,
•	 Substitution
•	 technisch,
•	 organisatorisch,
•	 persönlich 
festlegen.

Eine Gefährdungsbeurteilung besteht aus der Gefähr-
dungsermittlung und -bewertung (Risikobewertung).

5.1.1	 Gefährdungsermittlung

Die Gefährdungsermittlung kann mit oder ohne Messung 
durchgeführt werden. Sie kann personen- oder arbeitsbe-
reichsbezogen durchgeführt werden.

Es erfolgt der Vergleich mit den Auslösewerten aus der 
LärmVibrationsArbSchV. Bei Erreichen bzw. Überschreiten 
der Auslösewerte sind entsprechende Maßnahmen durch 
die Unternehmerinnen bzw. Unternehmer durchzuführen.

Im Folgenden werden die Maßnahmen genannt, welche 
direkten Bezug zum Gehörschutz haben:
•	 Ab Überschreiten des unteres Auslösewertes 

(Tages-Lärmexpositionspegel von 80 dB(A) bzw. 
Spitzenschalldruckpegel von 135 dB(C)) muss geeigne-
ter Gehörschutz zur Verfügung gestellt werden.

•	 Ab Erreichen des oberen Auslösewertes (Tages-Lärm
expositionspegel von 85 dB(A) bzw. Spitzenschall-
druckpegel von 137 dB(C)) ist Gehörschutz verpflich-
tend zu tragen. 

Maßnahmen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge sind in 
Abschnitt 7.1 erläutert.

5.1.2	 Gefährdungsbewertung

Die Überprüfung auf Einhaltung der maximal zulässigen 
Expositionswerte (Tages-Lärmexpositionspegel von 
85 dB(A) bzw. Spitzenschalldruckpegel von 137 dB(C)) 
erfolgt entsprechend Anhang 1. Dabei wird zwischen sach-
gerechter und qualifizierter Benutzung unterschieden.

Lärmbereiche sind durch das Gebotszeichen M003 
„Gehörschutz benutzen“ gekennzeichnet (siehe Abbil-
dung 9). Bei ortsveränderlichen Lärmbereichen erfolgt 
die Kennzeichnung am Arbeitsmittel. In Lärmbereichen 
besteht die Pflicht, den bereitgestellten Gehörschutz 
bestimmungsgemäß zu benutzen.

Unter Einbeziehung der dämmenden Wirkung des Gehör-
schutzes muss sichergestellt werden, dass der auf das 
Gehör der Beschäftigten einwirkende Lärm die maximal 
zulässigen Expositionswerte nicht überschreitet.

5.2	 Rangfolge der Schutzmaßnahmen

Können die mit einer Lärmexposition verbundenen Risiken 
nicht durch Substitution (S), technische (T) oder organi-
satorische (O) Maßnahmen vermieden oder ausreichend 
verringert werden, muss ein geeigneter, ordnungsgemäß 
passender persönlicher Gehörschutz (P) zur Verfügung ge-
stellt und von den Lärmexponierten bestimmungsgemäß 
benutzt werden (Rangfolge: STOP).

Abb. 9 
Gebotszeichen M003 
„Gehörschutz benutzen“  
(Quelle: ASR A1.3)
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6	 Auswahl

6.1	 Allgemeines

Bei der Auswahl von geeigneten Gehörschützern ist eine 
Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Neben der 
passenden Schalldämmung sind ergonomische sowie 
medizinische Aspekte relevant. Darüber hinaus ergeben 
sich aus der Arbeitsumgebung, in der der Gehörschutz 
genutzt werden soll, weitere Auswahlaspekte.

6.2	 Schalldämmung

6.2.1	 Allgemeines

Für die Auswahl und Bewertung nach der Schalldämmung 
ist zu berücksichtigen, dass
•	 der am Ohr der Benutzer und Benutzerinnen wirksame 

Lärmexpositionspegel die Schädigungsgrenze nicht 
überschreiten darf,

•	 die in der Praxis erzielte Schutzwirkung häufig durch 
z. B. falsche Auswahl, Fehler bei der Benutzung oder Ver-
schleiß geringer ist als in den Labormessungen ermittelt,

•	 eine Überprotektion vermieden werden sollte,
•	 eine Signalerkennung in ausreichendem Maße 

gewährleistet sein muss.

6.2.2	 Einhaltung des maximal zulässigen 
Expositionswerts

Zur Einhaltung des maximal zulässigen Expositionswer-
tes dürfen der Tages-Lärmexpositionspegel am Ohr der 
Benutzer und Benutzerinnen (unter Berücksichtigung der 
dämmenden Wirkung des Gehörschutzes) den Wert von 
85 dB(A) und der Spitzenschalldruckpegel den Wert von 
137 dB(C) nicht überschreiten. Das empfohlene Verfahren 
zur Überprüfung findet sich in Anhang 1.

6.2.3	 Verfahren zur Auswahl

Die Schalldämmung von Gehörschützern ist in unter-
schiedlichem Maße frequenzabhängig (siehe Abbil-
dung 10). Die Auswahlverfahren berücksichtigen diese 
Frequenzabhängigkeit. Sie erfordern unterschiedliche 
Informationen über die betreffenden Lärmsituationen. Bei 
der Auswahl wird die bei der Baumusterprüfung ermittelte 
Schalldämmung der Gehörschützer verwendet. Die Aus-
wahlverfahren zur Ermittlung des beim Tragen des Gehör-
schützers am Ohr wirksamen Schalldruckpegels sind

•	 Oktavband-Methode,
•	 HML-Methode,
•	 HML-Check,
•	 SNR-Methode,
•	 Methode zur Beurteilung unter Berücksichtigung des 

C-bewerteten Spitzenschalldruckpegels LpC,peak

Die genannten Verfahren (außer der SNR-Methode) wer-
den im Anhang 2 näher beschrieben und durch Beispiele 
erläutert.

Siehe DIN EN 458 „Gehörschützer – Empfehlungen für 
Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.

Die Oktavband-Methode ist ein genaues, aber sehr auf-
wendiges Verfahren, das die Kenntnis der einzelnen Ok-
tavband-Schalldruckpegel erfordert. Es sollte angewendet 
werden, wenn im Einzelfall die Schutzwirkung möglichst 
genau zu bestimmen ist, z. B. durch Vorgaben im Rahmen 
einer arbeitsmedizinischen Vorsorge. 

Die HML-Methode ist mit ihren drei für jeden Gehörschützer-
typ angegebenen Dämmwerten für hoch- (H), mittel- (M) und 
tieffrequente (L) Geräusche ein Auswahlverfahren, das die 
Frequenzabhängigkeit der Schalldämmung ebenfalls be-
rücksichtigt. Als Information über das Geräusch am Arbeits-
platz müssen der A- und C-bewertete Schalldruckpegel be-
kannt sein. Diese Methode ist zu empfehlen, wenn keine 
Oktavband-Analyse vorliegt und trotzdem im Einzelfall die 
Schutzwirkung möglichst genau bestimmt werden soll. 
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Abb. 10	 Beispiele für unterschiedliches Frequenzverhalten 
bei der Schalldämmung von Gehörschutz
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Der HML-Check ist eine Kurzform der HML-Methode und 
wird in der betrieblichen Praxis am häufigsten angewen-
det. Er liefert im Allgemeinen ausreichende Ergebnisse, 
wenn keine zusätzlichen Informationen zur Frequenzzu-
sammensetzung zur Verfügung stehen. 

Die SNR-Methode verwendet einen einzigen Dämmwert 
(SNR-Wert). Dieser Wert charakterisiert als Einzahlkenn-
wert die Schalldämmung nur grob, da die Frequenzzusam-
mensetzung des Arbeitslärms nicht ausreichend berück-
sichtigt wird. Bei der Auswahlmethode erhält man den 
A-bewerteten Restschallpegel am Ohr durch Subtraktion 
des SNR-Wertes vom C-bewerteten Schalldruckpegel am 
Arbeitsplatz. Der SNR- Wert liegt durchschnittlich um 3 bis 
4 dB über dem M-Wert. Zur Auswahl von Gehörschutz sind 
H-, M- und L-Werte besser geeignet.

Die Beurteilung der Schalldämmung eines Gehörschüt-
zers unter Berücksichtigung des C-bewerteten Spitzen-
schalldruckpegels LpC,peak  nutzt einen modifizierten 
HML-Check. Bei tieffrequenten Impulsgeräuschen ist ein 
zusätzlicher Abschlag von 5 dB auf den Dämmwert zu 
berücksichtigen.

6.2.4	 Verringerte Schalldämmung in der Praxis

Es ist allgemein anerkannt, dass die Schalldämmung auf-
grund der Tragegewohnheiten der Benutzer und Benut-
zerinnen in der Praxis häufig geringer ist, als unter Labor-
bedingungen bei der Baumusterprüfung ermittelt wurde. 
Die Dämmwerte aus der Baumusterprüfung werden in der 
Benutzerinformation angegeben.

Um bei sachgerechter Benutzung dasselbe Schutzniveau 
wie bei qualifizierter Benutzung zu erreichen, ist ein sta-
tistisches Verfahren zur Abschätzung der Einhaltung der 
maximal zulässigen Expositionswerte anzuwenden. Dabei 
kommen Praxisabschläge Ks zum Einsatz. Dies bedeutet, 
dass der M- bzw. der L-Wert bei vor Gebrauch zu formen-
den Gehörschutzstöpseln um 9 dB und bei fertig geform-
ten Stöpseln, Bügelstöpseln sowie Kapselgehörschützern 
um 5 dB zu verringern ist. Bei Gehörschutz-Otoplastiken 
ist aufgrund ihrer individuellen Anfertigung die Gefahr 
des falschen Einsetzens deutlich geringer als bei anderen 
Gehörschutzstöpseln. Für Gehörschutz-Otoplastiken ist 
daher ein Abschlag von 3 dB anzuwenden. 

Die verringerte Schalldämmung in der Praxis bedeutet 
besonders für vor Gebrauch zu formende Gehörschutz-
stöpsel, dass nur sorgfältig ausgewählte und eingesetzte 
Stöpsel die von der Herstellfirma angegebene Schutz
wirkung erreichen.

6.2.5	 Auswahl bei qualifizierter Benutzung von 
Gehörschutz

Bei der qualifizierten Benutzung von Gehörschutz wird 
davon ausgegangen, dass der Gehörschutz die in der 
Baumusterprüfung ermittelte Schalldämmung auch in der 
Praxis erreicht. Voraussetzung dafür ist eine Unterweisung 
mit praktischen Übungen, welche mindestens viermal 
jährlich wiederholt werden.

Die Führungskraft stellt dabei sicher, dass die Benutzung 
entsprechend den Herstellerinformationen und die Unter-
weisung entsprechend den Vorgaben aus Anhang 5 erfol-
gen. Die Durchführung der Unterweisungen muss doku-
mentiert werden. Die qualifizierte Benutzung bietet die 
Möglichkeit, bei extrem hohen Schalldruckpegeln eine 
ausreichende Schutzwirkung zu erzielen. Nach TRLV Lärm 
sind an Arbeitsplätzen oder bei persönlicher Exposition 
ab einem Tages-Lärmexpositionspegel von LEX,8h = 
110 dB(A) besondere Schutzmaßnahmen erforderlich, 
die eine qualifizierte Unterweisung und Benutzung von 
Gehörschutz einschließen.

6.2.6	 Praxisabschläge bei Gehörschützern mit 
elektronischen Zusatzfunktionen

Bei pegelabhängig dämmendem Gehörschutz ist zu be-
rücksichtigen, dass sich der Kriteriumspegel bei quali-
fizierter Benutzung entsprechend dem jeweiligen Praxis
abschlag (Ks-Wert) zu höheren Pegeln verschiebt.

Bei Gehörschutz mit Kommunikationseinrichtung, Ge-
hörschutz mit aktiver Geräuschkompensation und Ge-
hörschutz zu Unterhaltungszwecken verschiebt sich der 
Einsatzbereich bei Durchführung einer qualifizierten 
Unterweisung (bzw. bei qualifizierter Benutzung) entspre-
chend den Praxisabschlägen ebenfalls zu höheren Pegeln.
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6.2.7	 Berücksichtigung einer möglichen Überprotektion

Wird die Schalldämmung eines Gehörschützers wesent-
lich höher ausgewählt, als zur Vermeidung eines Gehör-
schädigungsrisikos notwendig ist, werden die Sprachver-
ständigung und das Erkennen von informationshaltigen 
Arbeitsgeräuschen sowie die Wahrnehmbarkeit von Warn-
signalen unnötig erschwert. Die Folge kann Ablehnung 
des Gehörschützers sein, d. h. er wird gar nicht oder un-
sachgemäß getragen, um die Schalldämmung bewusst zu 
verringern. Das wiederum kann zu einer Unterprotektion 
mit einem am Ohr wirksamen Lärmexpositionspegel (Rest-
schallpegel) von 85 dB(A) oder mehr führen. Überprotek-
tion sollte grundsätzlich vermieden werden, kann jedoch, 
wenn von den Beschäftigten gewünscht, im Einzelfall 
zulässig sein. Auf mögliche Überprotektion ist zu prüfen, 
wenn der am Ohr wirksame Tages-Lärmexpositionspegel 
den Wert von 70 dB(A) unterschreitet (siehe Anhang 2, 
Tabelle 5).

Wenn Warnsignale, Warnrufe, informationshaltige 
Arbeitsgeräusche oder Kommunikation (z. B. Telefonieren 
in Lärmbereichen) am Arbeitsplatz von Bedeutung sind, 
ist Überprotektion unzulässig.

6.2.8	 Kapselgehörschützer oder Gehörschutzstöpsel

Hinsichtlich der Schalldämmung sind beide Gehör-
schützerarten im Grundsatz gleichwertig, d. h. es gibt 
Gehörschutzstöpsel und Kapselgehörschützer mit ver-
hältnismäßig hoher oder niedriger Schalldämmung. 
Kapselgehörschützer haben im Allgemeinen bei tiefen 
Frequenzen eine geringere Schalldämmung als Gehör-
schutzstöpsel. Ob Kapselgehörschützer oder Gehör-
schutzstöpsel auszuwählen sind, richtet sich daher nicht 
nach der Schalldämmung, sondern nach der Arbeits
situation und Arbeitsumgebung.

6.2.9	 Kombination von Kapselgehörschützern und 
Gehörschutzstöpseln

Reicht an Arbeitsplätzen mit extrem hoher Lärmbelas-
tung die Schalldämmung von Gehörschutzstöpseln oder 
Kapselgehörschützern allein nicht aus, kann deren Kom-
bination erforderlich sein. Hierbei ist zu beachten, dass 
sich bei der Anwendung beider Gehörschützerarten die 
Schalldämmungen nicht einfach addieren. Eher wer-
den für die Kombination die bei den verschiedenen Fre-

quenzen höheren Schalldämmungswerte des einzelnen 
Gehörschützers zugrunde zu legen sein. Es sind daher 
nur geprüfte Kombinationen einzusetzen, deren Gesamt-
schalldämmung bekannt ist (siehe Anhang 12).

Anmerkung: Bei qualifizierter Benutzung liegt die maxi-
male Einsatzgrenze derzeit für Gehörschutzstöpsel bei 
121 dB(A) und für Kombinationen aus Gehörschutzstöpsel 
und Kapselgehörschutz bei 126 dB(A).

Müssen Praxisabschläge berücksichtigt werden, ist der 
M- bzw. L-Wert der Kombination um den für den verwen-
deten Gehörschutzstöpsel angegebenen Korrekturwert zu 
verringern.

Nach TRLV Lärm, Teil 3, ist ab einem Tages-Lärmexposi-
tionspegel von 110 dB(A) eine qualifizierte Unterweisung 
und Benutzung zwingend vorgeschrieben.

6.3	 Ergonomie

Der Tragekomfort eines Gehörschützers entscheidet we-
sentlich über die Bereitschaft, Gehörschutz regelmäßig 
im Lärm zu tragen. Dies kann durch die Bereitstellung von 
verschiedenen Produkten, die Beteiligung der Beschäf-
tigten bei der Auswahl und die Möglichkeit zu Tragever
suchen unterstützt werden.

Bei Kapselgehörschützern können besonders das Ma-
terial, das mit der Haut Kontakt hat, die Masse, die An-
druckkraft und der Anpressdruck sowie die Einstellbarkeit 
für den von den Benutzern und Benutzerinnen empfun-
denen Tragekomfort ausschlaggebend sein. Außerdem 
ist die erforderliche Größe zu beachten. Die Mehrzahl der 
Kapselgehörschützer deckt alle bei der EU-Baumusterprü-
fung geforderten Größenbereiche (klein, mittel, groß) ab. 
Bei Kapselgehörschützern zur Helmmontage sollte dieser 
Aspekt schon bei der Auswahl beachtet und die Passform 
individuell überprüft werden.

Hinweis

Kapselgehörschützer mit möglichst geringer Masse 
sind zu bevorzugen. Andruckkraft und Anpressdruck 
können nur durch individuelle Trageversuche bewertet 
werden.

!
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Bei Gehörschutzstöpseln kann neben dem verwendeten 
Material besonders die Leichtigkeit des Einsetzens und 
Herausnehmens ausschlaggebend sein. Außerdem sind 
die Größen nach der Weite der Gehörgänge auszuwählen.

Im Allgemeinen werden Gehörschutzstöpsel bei mehr-
stündigem Tragen angenehmer empfunden als Kapsel
gehörschützer.

Bei niedriger Umgebungstemperatur können Schaum-
stoffstöpsel zu hart werden. Vor dem Einsetzen ist dann 
ein Anwärmen erforderlich.

Eine zu hohe Schalldämmung ist aus ergonomischer Sicht 
meist negativ einzuschätzen, da sie die Benutzer und 
Benutzerinnen von Gehörschutz häufig mental belastet 
(Überprotektion, siehe Abschnitt 6.2.7). Je nach Arbeits-
umgebung und individueller Empfindung kann eine rech-
nerisch zu hohe Schalldämmung aber auch von den Be-
nutzern und Benutzerinnen gewünscht und aus Sicht des 
Arbeitsschutzes akzeptiert werden.

6.4	 Arbeitsumgebung

6.4.1	 Allgemeines

Bei der Auswahl der Gehörschützerarten ist die jeweilige 
Arbeitsumgebung zu berücksichtigen, und zwar
•	 Exposition im Dauerlärm oder wiederholte kurzzeitige 

Lärmexposition,
•	 Auftreten von Spitzenschalldruckpegeln im Bereich 

der Auslösewerte,
•	 informationshaltige Arbeitsgeräusche,
•	 Warnsignale,
•	 Ortung von Schallquellen,
•	 Sprachkommunikation,
•	 hohe Temperaturen,
•	 Staub,
•	 persönliche Unverträglichkeiten der Benutzer und 

Benutzerinnen.

Tabelle 2  Empfehlungen zur Auswahl der einzelnen passiven Gehörschutz-Typen bezüglich der Arbeitsumgebung 

Gehörschutztyp

Arbeitsbedingungen
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Sehr hohe Temperatur und Feuchtigkeit – (1) + + + + +

Starke Staubbelastung a – + – –

Wiederholte kurzzeitige Lärmexposition + – + – –

Ortung von Schallquellen – + + + + +

Vibration und schnelle Kopfbewegungen + + +

Arbeitsstoffe, Schmutz und Metallspäne an den Händen b + +

Bewegte Maschinenteile + + + –

(1)	 geeignet mit schweißabsorbierender Zwischenlage
a 	 �Staub kann sich am Gehörschutz anlagern und je nach Art der Staubbelastung die Haut reizen. (Typische Tätigkeiten mit starker 

Staubbelastung sind: Schleifarbeiten in Behältern, Gussputzen, Natursteinbearbeitung)
b 	 Stöpsel ohne Griff (insbesondere vor Gebrauch zu formende Stöpsel) nur nach vorheriger Händereinigung einsetzen
– 	 grundsätzlich nicht geeignet
+ 	 grundsätzlich geeignet
leere Felder: 	 Eignung abhängig vom Einzelfall und von der Gefährdungsbeurteilung

20

Auswahl



6.4.2	 Kapselgehörschützer

Kapselgehörschützer sind zu empfehlen, wenn
•	 wegen wiederholter kurzzeitiger Lärmexposition ein 

häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschützers erfor-
derlich ist (dazu sind auch Bügelstöpsel geeignet),

•	 Gehörschutzstöpsel wegen zu enger Gehörgänge nicht 
vertragen werden,

•	 eine Neigung zu Gehörgangsentzündungen oder sons-
tigen lokalen Unverträglichkeiten beim Tragen von Ge-
hörschutzstöpseln vorliegt.

Kapselgehörschützer erschweren die Ortung von Schall-
quellen. Ihr Einsatz sollte daher vermieden werden, 
wenn aus Sicherheitsgründen gutes Richtungshören 
erforderlich ist.

6.4.3	 Kapselgehörschützer an Industrieschutzhelmen und 
anderen Kopf- und Gesichtsschutzausrüstungen

Insbesondere in Arbeitssituationen, in denen die gleich-
zeitige Benutzung von Schutzhandschuhen, Kopf- und 
Gehörschutz notwendig ist, sind am Schutzhelm montier-
te Kapselgehörschützer vorteilhaft. Die Handhabung von 
Gehörschutzkapseln ist in der Regel selbst mit Handschu-
hen problemlos möglich, während Stöpsel aufgrund ihrer 
geringen Größe schwer einzusetzen sind. 

Es dürfen ausschließlich zugelassene Kombinationen, 
z. B. Kapselgehörschützer am Industrieschutzhelm, ver-
wendet werden, da andernfalls die Schutzwirkung der Ge-
hörschutzkapseln verringert werden kann. Angaben über 
die zulässigen Kombinationen enthalten die Anleitun-
gen und Informationen der Herstellfirma. Eine verringerte 
Dämmwirkung ergibt sich beispielsweise durch einen zu 
geringen Anpressdruck der Kapsel-Dichtkissen am Kopf 
oder durch eine falsche Position der Kapseln und infolge-
dessen nicht vollständiges Umschließen der Ohren.

Weiterhin ist bei der Auswahl sicherzustellen, dass der 
Schutzhelm mit montierten Kapselgehörschützern bei 
Kopfbewegungen nicht verrutscht oder sogar herunterfällt, 
z. B. durch Verwendung eines Kinnriemens. Hierbei sind 
die höhere Masse der Helm-Kapsel-Kombination und der 
möglicherweise verschobene Schwerpunkt zu beachten.

6.4.4	 Gehörschutzstöpsel

Gehörschutzstöpsel (insbesondere ohne Verbindungsele-
ment) sind zu empfehlen
•	 an Arbeitsplätzen mit andauernder Lärmeinwirkung,
•	 bei zu starkem Schwitzen unter Kapselgehörschützern,
•	 bei gleichzeitigem Tragen von Brille oder Schutzbrille 

und Gehörschutz,
•	 wenn andere persönliche Schutzausrüstungen, z. B. 

Atemschutzgeräte oder Gesichtsschutz, getragen 
werden müssen.

Bügelstöpsel sind zu empfehlen, wenn ein häufiges Auf- 
und Absetzen erforderlich ist. Das Reiben des Bügels an 
der Kleidung etc. sollte vermieden werden, damit hier-
durch keine störende Geräuschbelastung auftritt. Sie 
sollten nicht getragen werden, wenn Schalldruckspitzen 
durch Anstoßen der Bügel entstehen können, z. B. am 
Schweißerschutzschild.

Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur sind zu emp-
fehlen, wenn ein Verlust der Stöpsel zu Produktions
störungen führen kann. Sie dürfen nicht getragen werden, 
wenn in der Nähe bewegter Maschinenteile gearbeitet 
wird, z. B. an Drehmaschinen, Bohrmaschinen, Holzbe-
arbeitungsmaschinen. Es besteht sonst die Gefahr, dass 
die Verbindungsschnur erfasst wird und so Verletzungen 
oder Schreckreaktionen durch Herausreißen eines Stöp-
sels aus dem Gehörgang möglich sind.

6.4.5	 Gehörschutz-Otoplastiken

Gehörschutz-Otoplastiken sind zu empfehlen, wenn
•	 Kapselgehörschützer wegen täglicher mehrstündi-

ger Tragezeiten abgelehnt werden und andere Gehör-
schutzstöpsel wegen Unverträglichkeiten nicht ge
tragen werden können oder dürfen,

•	 aufgrund arbeitsmedizinischer Befunde (z. B. be-
stehender Hörminderung) ein besonders sicherer 
Schutz vor Lärmeinwirkung gefordert wird.
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6.4.6	 Gehörschützer mit elektronischen Zusatzfunktionen

Gehörschützer mit pegelabhängiger Schalldämmung sind 
zu empfehlen, wenn
•	 Sprachkommunikation bei Vorkommen impulshaltiger 

Arbeitsgeräusche erforderlich ist,
•	 regellos schwankender (intermittierender) Lärm am 

Arbeitsplatz vorherrscht,
•	 sich die Lärmsituation häufig ändert (z. B. bei Wechsel 

zwischen Werkhallen oder Arbeitsbereichen mit ganz 
unterschiedlicher Lärmbelastung),

•	 Geräusche in Phasen mit niedrigen Pegeln (unterhalb des 
unteren Auslösewertes) sicher gehört werden müssen,

•	 eine gute Erkennung von Sprache erforderlich ist.

Gehörschützer mit Kommunikationseinrichtungen sind zu 
empfehlen bei
•	 der Aus- und Weiterbildung an Lärmarbeitsplätzen,
•	 Arbeiten in Lärmbereichen, in denen umfangreiche 

Anweisungen gegeben werden müssen,
•	 Kommunikation über größere Entfernungen, z. B. auf 

Baustellen zur Koordinierung von Krantransporten,
•	 Betriebsführungen durch Lärmbereiche.

Gehörschützer mit aktiver Geräuschkompensation (ANR) 
sind dann sinnvoll einzusetzen, wenn zusätzliche Schall-
dämmung für tieffrequenten Schall erforderlich ist. Nicht 
als Gehörschutz zugelassene Produkte mit ANR und Kom-
munikationseinrichtung werden seit vielen Jahren von 
Piloten eingesetzt.

Gehörschützer mit Rundfunkempfänger (z. B. UKW-Radio) 
werden oft zu Unterhaltungszwecken an Arbeitsplätzen 
mit monotoner Tätigkeit in Lärmbereichen eingesetzt. 
Durch ihren Einsatz kann hier die Motivation der Beschäf-
tigten positiv beeinflusst werden. Bei der Auswahl eines 
solchen Gehörschützers muss die zusätzliche Geräusch-
quelle durch das Radio berücksichtigt werden. Deshalb 
muss der nach Anhang 2 berechnete, am Ohr wirksame 
Schalldruckpegel des Geräusches am Arbeitsplatz beim 
Tragen des Gehörschützers unter 82 dB(A) liegen. Diese 
Gehörschützer dürfen nicht zu einem zusätzlichen Unfall-
risiko führen und sind daher nicht geeignet für Arbeits-
plätze, an denen eine Sprachverständigung oder das 
Erkennen informationshaltiger Arbeitsgeräusche erforder-
lich ist. Warnsignale müssen in jedem Fall sicher erkenn-
bar sein. Im Zweifelsfall ist eine Hörprobe durchzuführen, 
zum Beispiel nach DIN EN ISO 7731.

6.5	 Signalhörbarkeit und 
Sprachverständlichkeit

6.5.1	 Anwendungsfälle

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Eignung eines Ge-
hörschützers ist die Hörbarkeit von Nutzschall aus der 
Umgebung. Aus praktischen Gründen unterscheidet man 
zwischen Sprache, Signalen und informationshaltigen 
Arbeitsgeräuschen. Bei der Auswahl eines Gehörschüt-
zers ist zu berücksichtigen, welche Art von Nutzschall in 
der jeweiligen Situation wahrgenommen werden muss.
•	 Ist Sprachkommunikation für den Fortgang der Arbei-

ten erforderlich und/oder sicherheitsrelevant?
•	 Welche Signale müssen sicher gehört werden? 

(Dies betrifft alle Arten von akustischen Signalen, 
d. h. Warnsignale, Notsignale und das Notsignal für 
Räumung.)

•	 Müssen Maschinengeräusche wahrgenommen und 
beurteilt werden, die z. B. Informationen über den 
Maschinenzustand oder den Arbeitsprozess enthalten?

Wenn keine speziellen Anforderungen an die Signalhörbar-
keit nach Abschnitt 6.5.3 bestehen, ist für alle genannten 
Anwendungsfälle ein Gehörschutz mit flachem Frequenz-
gang, wie in Abschnitt 6.5.2 erläutert, zu empfehlen.

6.5.2	 Flacher Frequenzgang

Ein flacher Frequenzgang ist definiert als ein Verlauf der 
Schalldämmung, der konstant (oder nahezu konstant) 
über die Frequenzen ist. Dadurch bleiben die Form des 
Spektrums und der Klangeindruck erhalten. Dies führt 
dazu, dass der Höreindruck beim Tragen von Gehörschutz 
nur wenig beeinflusst wird. 

Im Anwendungsbereich dieser DGUV Regel wird ein Ge-
hörschützer als flach schalldämmend bezeichnet, wenn 
er das Kriterium der Zusatzbemerkung W aus der IFA-Posi-
tivliste (siehe Anhang 12) erfüllt. Gehörschützer mit noch 
flacherem Frequenzgang erfüllen zusätzlich die Anfor-
derungen für die Zusatzkennzeichnung X (extrem flach
dämmend).

Das Kennzeichen W steht für das Hören von Warnsignalen, 
das Erkennen informationshaltiger Arbeitsgeräusche und 
die Verständlichkeit von Sprache. Die mittlere Steigung 
der Mittelwerte für die Oktavschalldämmung im Frequenz-
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bereich von 125 bis 4000 Hz beträgt maximal 3,6 dB/Ok-
tave. Dieses Kennzeichen berücksichtigt nicht die speziel-
le akustische Situation am jeweiligen Arbeitsplatz. Daher 
ist eine individuelle Hörprobe unter realistischen Bedin-
gungen zur Absicherung nötig (siehe Abschnitt 7.8).

Sind die Anforderungen an die Sprachverständlichkeit 
und Erhalt des Klangeindrucks noch höher, sollten Ge-
hörschützer mit einer noch flacheren Schalldämmkurve 
ausgewählt werden. Dies gilt z. B. für Musiker und Musi-
kerinnen oder Personen mit Hörminderung. Hierfür dient 
das Kennzeichen X. Bei diesem Kennzeichen beträgt die 
mittlere Steigung der Mittelwerte für die Oktavschalldäm-
mung im Frequenzbereich von 125 bis 4000 Hz maximal 
2 dB/Oktave. Für diese Anforderungen ist auch die Diffe-
renz aus H- und L-Dämmwert ein Anhaltswert. Für Gehör-
schützer mit Kennzeichen X beträgt die Differenz im Allge-
meinen nicht mehr als 7 dB.

6.5.3	 Spezielle Arbeitsbereiche

Für bestimmte Arbeitsplätze existieren spezielle Anforde-
rungen der jeweiligen Aufsichtsbehörden, die aus Sicher-
heitsgründen nur die Benutzung von speziell geeignetem 
Gehörschutz zulassen. Dies gilt für den Gleisoberbau 
(Kennzeichen S), für Personen, die Fahrzeuge im öffent-
lichen Straßenverkehr führen  (Kennzeichen V) sowie für 
Personen, die Triebfahrzeuge führen oder mit Lokrangier-
tätigkeiten im Eisenbahnbetrieb betraut sind (Kennzei-
chen E1, E2 und E3). Für diese Arbeitsplätze ist die Auswahl 
eines Gehörschützers mit dem entsprechenden Kennzei-
chen aus der IFA-Positivliste und zusätzlich eine individu-
elle Hörprobe unter definierten Bedingungen erforderlich 
(siehe Abschnitt 7.7.3). Details finden sich in den entspre-
chenden Schriften der DGUV bzw. der zuständigen Unfall-
versicherungsträger.

6.5.4	 Anteile der Gehörschützer mit Signalhörbarkeits-
Kennzeichen

Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Gehör-
schutz-Typen (Kapselgehörschützer, Helm-Kapsel-Kom-
binationen, Gehörschutzstöpsel und Gehörschutz-Oto-
plastiken) in Bezug auf die Erreichung der einzelnen 
Signalhörbarkeits-Kennzeichen (siehe Tabelle 3).

Tabelle 3 � Anteil der Gehörschützer mit Signalhörbarkeits-
Kennzeichen, getrennt nach Gehörschutz-Typ

Gehörschutz-Typ Anzahl Anteil in %

W X S V E

Kapselgehörschutz 188 14 1 9 3 3

Helm-Kapsel-
Kombinationen

61 16 2 3 2 2

Gehörschutzstöpsel 
(ohne Gehörschutz-
Otoplastiken)

227 89 41 62 46 72

Gehörschutz-
Otoplastiken

491 70 26 49 31 58

Kapselgehörschützer und Helm-Kapsel-Kombinationen 
tragen das Kennzeichen W jeweils nur in ca. 15 % der Fäl-
le. Alle anderen Kennzeichen werden nur von wenigen 
Kapselgehörschützern bzw. Helm-Kapsel-Kombinationen 
erreicht, die meist speziell auf Signalhörbarkeit optimiert 
wurden. Diese geringe Quote ist in dem meist steilen 
Frequenzverlauf der Schalldämmwerte begründet, der 
sich aus der Bauform der Kapseln ergibt.

Deutlich größere Anteile an Produkten mit Signalhörbar-
keits-Kennzeichen ergeben sich für Gehörschutzstöpsel 
und Gehörschutz-Otoplastiken. Dabei liegen die Werte für 
Gehörschutzstöpsel durchweg höher als für Gehörschutz-
Otoplastiken. Dies ergibt sich aus den oft steilen Dämm-
kurven von Gehörschutz-Otoplastiken mit akustischen 
Filtern, die eine Bohrung aufweisen.

Aus dieser Übersicht wird deutlich, in welchen Produkt-
gruppen die meisten für bestimmte Signalhörbarkeits-
anforderungen geeigneten Produkte zu finden sind. Dies 
kann bei der generellen Beschaffung von Gehörschutz im 
jeweiligen Unternehmen berücksichtigt werden.
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6.6	 Medizinische Auffälligkeiten

Die Benutzer und Benutzerinnen von Gehörschützern sind 
vor der ersten Anwendung nach bestehenden Ohrpro
blemen, z. B. Gehörgangsreizungen und einer eventuellen 
ärztlichen Behandlung, zu befragen. In derartigen Fällen 
ist vor der Benutzung eine ärztliche Beratung zur Auswahl 
der Gehörschützer einzuholen. Eine ärztliche Beratung 
zur Auswahl von Gehörschützern ist Bestandteil jeder 
arbeitsmedizinischen Vorsorge Lärm nach der Empfeh-
lung „Lärm“.

Siehe auch DGUV Information 212-823 „Ärztliche Bera-
tung zum Gehörschutz“.

6.7	 Personen mit Hörproblemen

6.7.1	 Personen mit Hörminderung

Damit sich ein geschädigtes Gehör nicht zusätzlich ver-
schlechtert, darf es nicht weiter durch Lärm belastet wer-
den. Daher muss für diesen Personenkreis die Auswahl 
eines Gehörschützers besonders sorgfältig erfolgen. Zur 
Auswahl sollte grundsätzlich die Oktavband-Methode oder, 
falls dies nicht möglich ist, die HML- Methode verwendet 
werden (siehe Anhang 2). Besonders wichtig ist, dass
•	 die Schalldämmung auch in der betrieblichen Praxis 

sicher gewährleistet wird,
•	 ärztliche Hinweise aufgrund der Ursache und Höhe des 

Hörverlustes beachtet werden,
•	 die ohnehin verringerte Sprach- und Signalverständ-

lichkeit sowie das verringerte Richtungshören zu-
sätzlich so wenig wie möglich beeinträchtigt werden; 
daher sind Gehörschutzstöpsel mit sehr flachem 
Frequenzgang (Kennzeichen X) zu bevorzugen  
(siehe Abschnitt 6.5.2),

•	 notwendige Warn- und andere Signale sicher gehört 
werden: daher ist die Wahrnehmbarkeit durch Hör
proben festzustellen (im Einzelfall ist zu prüfen, ob 
Gehörschützer mit elektronischen Zusatzfunktionen 
geeignet sind),

•	 geeignete Trageversuche durchgeführt werden,
•	 mögliche Unverträglichkeiten gegenüber Stöpseln oder 

Kapseln berücksichtigt werden.

Der Gehörschutz ist nach TRLV Lärm bei anerkanntem 
Innenohrschaden konsequent ab einem Tages-Lärm
expositionspegel von 80 dB(A) zu tragen.

Siehe auch DGUV Information 212-686 „Gehörschutz-
Kurzinformation für Personen mit Hörverlust“.

6.7.2	 Personen mit Tinnitus

Da Lärmschwerhörigkeit und Tinnitus häufig gleichzeitig 
festgestellt werden, sollten Personen mit Tinnitus beson-
ders vor weiterer Lärmexposition geschützt werden. Ein 
konsequentes Benutzen von Gehörschutz ist dabei von 
großer Bedeutung. Da der Arbeitslärm den Tinnitus oft 
verdeckt (d. h. nicht mehr wahrnehmbar macht), besteht 
die Gefahr, dass der Gehörschutz gezielt nicht sachge-
recht benutzt wird. Die daraus resultierenden und beab-
sichtigten Leckagen reduzieren die Schalldämmung oft 
so stark, dass die Schutzwirkung dabei verloren geht. Die 
Auswahl des geeigneten Gehörschutzes sollte deshalb 
besonders sorgfältig erfolgen, wobei Gehörschutz mit 
niedriger Schalldämmung oder mit eingebautem Radio-
gerät (sofern keine Sicherheitsaspekte dagegensprechen) 
zum Verdecken des Tinnitus genutzt werden kann.

6.7.3	 Personen mit Hyperakusis

Bei lärmbedingter Hörminderung tritt häufig neben Tin-
nitus auch Hyperakusis auf. Diese Schallüberempfind-
lichkeit hat zur Folge, dass bei angehobener Hörschwelle 
gleichzeitig die Grenze zum unangenehmen oder sogar 
schmerzhaften Lärm schon bei ungewöhnlich niedrigen 
Schalldruckpegeln überschritten und damit der Pegel
bereich des akzeptablen Hörens verkleinert wird. 

Der verwendete Gehörschutz muss in seiner Schalldäm-
mung daher genau auf das Hörempfinden der Benutzer 
und Benutzerinnen abgestimmt sein. Deswegen sollte 
die Gehörschutzauswahl gemeinsam mit der betroffenen 
Person durchgeführt werden.  Es ist angeraten, Hör- bzw. 
Trageversuche durchzuführen.

Es ist auch möglich, dass Personen mit Hyperakusis für 
verschiedene Arbeitssituationen unterschiedliche Gehör-
schützer benötigen.
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6.8	 Gehörschutz gegen Impulslärm

Bei der Auswahl von Gehörschutz gegen Impulslärm muss 
berücksichtigt werden, dass dabei unterschiedliche An-
wendungsfälle auftreten. Es sollten folgende Lärmsitua-
tionen unterschieden werden:
1.	 Kontinuierlicher Lärm (LEX,8h ≥ 85 dB(A)) mit impuls-

haltigen Geräuschen. Die Spitzenschalldruckpegel 
können dabei ober- oder unterhalb der Auslösewerte 
liegen.

2.	 Hohe Einzelimpulse in Kombination mit einem  
LEX,8h ≤ 80 dB (A).

3.	 Impulse, die extrem hoch sind und über die an 
Arbeitsplätzen üblichen Pegel hinausgehen. Das sind 
im Allgemeinen Waffenknalle oder Explosionen, aber 
auch in der Industrie, an speziellen Richtarbeitsplät-
zen bei der Herstellung großer Tankbehälter, können 
solche Lärmsituationen auftreten.

Im Fall 1 sollte üblicher Gehörschutz verwendet werden, 
der in seiner Schalldämmung an den jeweiligen LEX,8h 
angepasst wird und ganz analog zu Gehörschutz für im-
pulsfreien Lärm ausgewählt wird. Wenn die Auslösewer-
te für die Spitzenschalldruckpegel überschritten sind, ist 
auch für diese Größe die Einhaltung des maximal zuläs-
sigen Expositionspegels zu prüfen (siehe Anhang 1 bzw. 
Anhang 2). Im Normalfall ist aber der Tages-Lärmexposi-
tionspegel das schärfere Kriterium.

Im Fall 2 erscheint pegelabhängig dämmender Gehör-
schutz mit ausreichender passiver Dämmung geeignet. 
Zum einen müssen die Impulse ausreichend gedämmt 
werden, zum anderen ist in den Phasen niedriger Lärmex-
position eine ausreichende Hör- und Kommunikationsfä-
higkeit sicherzustellen. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Gehörschützer sich während der Impulse 
wie ein passives Produkt verhält. Daher muss die Beurtei-
lung der Eignung eines Produkts (Einhaltung des maximal 
zulässigen Expositionswerts für den Spitzenschalldruck-
pegel) anhand der passiven Dämmwerte (M- oder L-Wert) 
erfolgen. In diesem Fall ist der Kriteriumspegel nicht aus-
schlaggebend, weil der Tages-Lärmexpositionspegel so 
niedrig liegt.

Beim Vorkommen extrem hoher Schalldruckpegel (Fall 3) 
muss der Gehörschutz eine Schädigung durch den Einzel-
impuls verhindern. Deshalb sollte er insbesondere unter 
Berücksichtigung des Spitzenschalldruckpegels ausge-
wählt werden. Der Restschallpegel am Ohr darf den Wert 
von 137 dB(C) nicht überschreiten. Möglicherweise muss 
eine Kombination aus Gehörschutzstöpseln und Kap-
selgehörschutz verwendet werden. Insbesondere beim 
gleichzeitigen Tragen von Kapselgehörschutz und Schutz-
brillen ist die mögliche Leckage an den Dichtungskissen 
durch die Brillenbügel zu berücksichtigen. Im polizeili-
chen Bereich stehen spezielle Gehörschutzstöpsel mit 
Impulsfiltern zur Verfügung, wobei die Dämmwirkung erst 
bei Spitzenschalldruckpegeln ab ca. 150 dB(C) signifikan-
te Werte annimmt. Diese Produkte sind jedoch meist nicht 
für den Einsatz im Wirkungsbereich der PSA-Verordnung 
(EU) 2016/425 geprüft und als Gehörschutz zugelassen.

6.9	 Infraschall und tieffrequenter Hörschall

Infraschall (ca. 1–16 Hz) und tieffrequenter Hörschall 
(16–140 Hz) sind zwei Schallarten, die im Spektrum 
nebeneinander liegen und mit dem Begriff tieffrequenter 
Schall zusammengefasst werden können.

Wenn Maschinen oder Apparate tieffrequente Emissionen 
erzeugen, dann meist im Frequenzbereich 2-140 Hz. 

Infraschall kann man zwar nicht hören (i.S. von Beurtei-
lung von Tonhöhe/Lautstärke), aber bei stärkeren Signa-
len über der Wahrnehmungsschwelle zumindest spüren, 
und zwar als Pulsationen, Schwebungen, Vibrationen 
oder Wechseldruckgefühl. Betroffene klagen meist über 
Ohrdruck und Unsicherheits-/Angstgefühle. Sekundär
effekte wie Gebäudevibrationen, Scheppern von Teilen 
der Inneneinrichtung etc. können ebenfalls Unsicherheits
gefühle auslösen.

Die ASR (Technische Regeln für Arbeitsstätten) A3.7 
nimmt auch auf tieffrequente Geräuscheinwirkungen 
Bezug. Hier ist in Abschnitt 3.17 tieffrequenter Schall 
als „Schall mit dominierenden Energieanteilen im Fre-
quenzbereich unter 100 Hz“ definiert, also einschließlich 
Infraschall. Es werden Folgen von extra-auralen Lärm
wirkungen beschrieben und das Vorgehen zum Schutz 
der Beschäftigten konkretisiert. Mit extra-auralen Lärm-
wirkungen sind die nicht gehörschädigenden Wirkungen 
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gemeint. Sie äußern sich über psychische und körperliche 
Symptome sowie Leistungsminderung und eine erhöhte 
Unfallgefahr. Extra-aurale Lärmwirkungen hängen nicht 
nur vom Schalldruckpegel ab.

Besteht eine begründete Möglichkeit der Einwirkung tief-
frequenter Lärmanteile, sind zunächst (ergänzend zu Mes-
sungen nach LärmVibrationsArbSchV) spezielle Messun-
gen in diesem Frequenzbereich durchzuführen. Weitere 
Erkenntnisse dazu kann eine Terzanalyse nach Abschnitt 
7.6 der ASR A3.7 liefern.

Tieffrequenter SchalI wird durch Dämmmaterial kaum 
gemindert, auch hochdämmende passive Kapselgehör-
schützer haben in diesem Frequenzbereich praktisch 
keine Schutzwirkung. Gehörschützer mit aktiver Ge-
räuschkompensation können je nach Produkt und Ge-
räuschumgebung auch bei tieffrequentem Schall wirksam 
sein. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten sollten 
in jedem Fall an der Geräuschquelle ansetzen. Die Verla-
gerung ortsfester Arbeitsplätze kann dennoch häufig die 
einzige Lösung sein. 

6.10	 Ultraschall

Der Ultraschall beginnt bei einer Frequenz von 16 kHz und 
schließt damit direkt an den Hörschall (16 Hz bis 16 kHz) 
an. In der industriellen Produktion werden heute in vie-
len Bereichen Ultraschalltechnologien eingesetzt. Typi-
sche Anwendungsbereiche hierfür sind das Reinigen, 
Schweißen, Bohren und Schneiden. An Arbeitsplätzen, 
die in direkter Verbindung zu derartigen Ultraschallquel-
len stehen, sind Beschäftigte neben Geräuschen im Hör-
frequenzbereich auch Schallimmissionen im Ultraschall-
bereich ausgesetzt. Der eigentliche Ultraschall ist nicht 
hörbar. Oftmals kommt es aber bei den Ultraschallquellen 
zu subharmonischen Schwingungen, die bei der halben 
Arbeitsfrequenz der Quelle liegen und damit im Frequenz-
bereich von 8 kHz bis 16 kHz unangenehme hochfrequen-
te Geräusche erzeugen. Durch Ultraschall können indivi-
duelle Effekte wie z. B. Kopfschmerzen, Übelkeit, Tinnitus, 
Druckgefühl auf den Ohren und Ermüdung entstehen. 
Hörverluste durch Ultraschalleinwirkungen werden der-
zeit zumindest für den Sprachfrequenzbereich (100 Hz bis 
8 kHz) ausgeschlossen.

Konkrete Regelungen zum Schutz gegen Ultraschall gibt 
es derzeit noch nicht. In der Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung und auch in der Arbeitsstättenregel 
ASR A3.7 „Lärm“ wird der Lärm definiert als jeder Schall, 
der zu einer Beeinträchtigung des Hörvermögens oder zu 
einer sonstigen mittelbaren oder unmittelbaren Gefähr-
dung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
führen kann. In der Konkretisierung schließen die Techni-
schen Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzver-
ordnung ihre Gültigkeit jedoch für den Ultraschall aus und 
die Arbeitsstättenregel ASR A3.7 „Lärm“ beinhaltet aktuell 
keine Regelungen für den Ultraschall.

Hinsichtlich der Frage nach geeignetem Gehörschutz an 
Arbeitsplätzen mit Ultraschalleinwirkungen besteht die 
Problematik, dass im Rahmen der Baumusterprüfung die 
Dämmwirkung für Frequenzen oberhalb von 8 kHz nicht 
ermittelt und dokumentiert wird. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Gehörschützer bei korrekter Anwendung im 
Hochton- und Ultraschallfrequenzbereich zumindest die 
für hochfrequente Geräusche (H-Wert) ermittelten Schall-
dämmwerte erreichen.

6.11	 Vereinbarkeit mit anderen am Kopf 
getragenen Ausrüstungen

Kommen verschiedene PSA zum Einsatz, deren Kombi-
nierbarkeit bei der Zulassung nicht geprüft wird, muss 
die Beurteilung der Eignung der Kombination bei der 
Gefährdungsbeurteilung im Betrieb erfolgen. Die Schutz-
ausrüstungen sind so aufeinander abzustimmen, dass 
die Schutzwirkung der einzelnen Ausrüstungen nicht be-
einträchtigt wird. Gleichzeitig sind auch ergonomische 
Aspekte zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 6.3).

Beim Einsatz anderer Schutzausrüstungen bzw. Aus-
rüstungen am Kopf (z. B. Visier, Schutzbrille oder Atem-
schutz) ist darauf zu achten, dass
•	 die dadurch zusätzliche Beanspruchung der Benutzer 

und Benutzerinnen möglichst gering gehalten wird,
•	 die Schalldämmung des Gehörschützers nicht ver

ringert wird.

Es sind daher Gehörschutzstöpsel zu bevorzugen.
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Bei der Kombination von Brillen oder Schutzbrillen mit 
Kapselgehörschützern ist zu beachten, dass diese mit 
breiten und weichen Dichtungskissen ausgestattet sind 
und die Brillenbügel möglichst flach sind.

Die Kombination von Anstoßkappen mit Kapselgehör-
schützern ist im Allgemeinen nicht möglich, da die Kapsel 
am Rand der Anstoßkappe nicht dicht aufliegen kann. An-
dere Kopfschutzausrüstungen können mit Kapselgehör-
schützern mit Nacken- oder Kinnbügel kombiniert werden, 
wenn ausreichend Auflagefläche für die Dichtungskissen 
vorhanden ist und der Bügel des Kapselgehörschützers 
genügend Freiraum hat.

6.12	 Trageversuche

Vor der Entscheidung für den Einsatz eines bestimm-
ten Gehörschützers sollten im Betrieb Trageversuche mit 
einer kleinen Gruppe von Beschäftigten durchgeführt wer-
den. Dabei werden in der Praxis die individuellen Arbeits-
bedingungen, z. B. Staub, Hitze, starke Körperbewegun-
gen, Tragen anderer persönlicher Schutzausrüstungen 
oder Signalhören, ebenfalls erfasst. Es wird empfohlen, 
dass sich auch die im Betrieb für den Einsatz von Gehör-
schützern Verantwortlichen an diesen Trageversuchen 
beteiligen.
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7.1	 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Die arbeitsmedizinische Vorsorge zum Thema Lärm ist 
vom Unternehmer bzw. der Unternehmerin entsprechend 
der Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (Arb-
MedVV) zu veranlassen bzw. anzubieten. Zur praktischen 
Umsetzung kann die „DGUV Empfehlung Lärm“ aus dem 
Vorsorgeteil der „DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizi-
nische Beratungen und Untersuchungen“ herangezogen 
werden.

Arbeitsmedizinische Vorsorge beinhaltet immer ein ärztli-
ches Beratungsgespräch (z. B. zum Gehörschutz) mit Ana-
mnese einschließlich Arbeitsanamnese sowie körperliche 
oder klinische Untersuchungen (z. B. eine audiometrische 
Untersuchung), soweit diese für die individuelle Auf
klärung und Beratung erforderlich sind und der oder die 
Beschäftigte diese Untersuchungen nicht ablehnt.

Bestandteile des ärztlichen Beratungsgespräches zum 
Thema Gehörschutz können sein:
•	 Empfehlungen zur individuell richtigen Auswahl von 

Gehörschutz
•	 Bestimmung der individuellen Schalldämmung des 

verwendeten Gehörschutzes
•	 die Unterweisung zur wirksamen Benutzung
•	 der Einfluss der Benutzungsdauer auf die Wirksamkeit 

des verwendeten Gehörschutzes
•	 Beeinträchtigung der Kommunikation durch Hörverluste
•	 erhöhte Unfallgefahr durch Überhören von Warnsignalen
•	 lärmarmes Verhalten am Arbeitsplatz

Es gibt verschiedene Methoden zur Bestimmung der indi-
viduellen Schalldämmung (z. B. Nutzung von Screening-
Audiometern), die in Abschnitt 7.12 beschrieben sind.

7.2	 Motivation zur Benutzung von Gehörschutz

Auch wenn in Lärmbereichen die Pflicht zur Benutzung 
von Gehörschutz besteht, sind die Beschäftigten nicht 
immer bereit, diesen auch zu verwenden. Maßnahmen 
wie Abmahnungen sollten die letzte Möglichkeit sein. Der 
bessere Weg ist die Motivierung der Beschäftigten.

Zum einen kann die Akzeptanz gesteigert werden, wenn 
eine Gruppe von Beschäftigten mehrere Gehörschutzar-
ten testet und dann eine Auswahl hinsichtlich Praxistaug-
lichkeit und Tragekomfort trifft (siehe Abschnitt 6.12). Es 
gibt nicht einen Gehörschutz, der für alle Beschäftigten 
gleichermaßen geeignet ist. Gehörschutz sollte abgese-
hen von den Gegebenheiten am Arbeitsplatz (z. B. not-
wendige Schalldämmung) individuell ausgesucht werden 
können. Nach der Testphase sollten die Unternehmerin-
nen und Unternehmer den Beschäftigten verschiedene 
Gehörschutzarten zur Verfügung stellen. Einwegstöpsel 
sind in mehreren Größen anzubieten. Auch Otoplastiken 
zeigen oft eine motivierende Wirkung, da sie auf die Be-
schäftigten angepasst sind.

An Arbeitsplätzen mit monotoner Tätigkeit kann das Tra-
gen eines Gehörschützers mit integriertem Radioempfang 
oder integrierter Musikwiedergabe die Motivation der Be-
schäftigten positiv beeinflussen (siehe Abschnitt 6.4.6).

Mindestens einmal pro Jahr wird eine Unterweisung mit 
praktischen Übungen zum Einsetzen/Verwenden von Ge-
hörschutz durchgeführt. In diesem Rahmen können Hör-
beispiele abgespielt werden, welche eine Schwerhörigkeit 
simulieren. Das wirkt bei den Teilnehmenden meist sehr 
nachdrücklich. 

Wichtig ist, dass die Führungskräfte hinter den Maßnah-
men zur Lärmminderung stehen. Sie verwenden auch bei 
kurzen Aufenthalten im Lärmbereich Gehörschutz und 
überprüfen regelmäßig, ob der Gehörschutz von den Be-
schäftigten genutzt wird. Wird bemerkt, dass Gehörschutz 
nicht oder nicht richtig benutzt wird, ist das umgehend 
anzusprechen und die Gründe dafür zu ermitteln.

7	 Benutzung
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7.3	 Benutzung von Gehörschützern ab 
den unteren Auslösewerten

Da bei Tages-Lärmexpositionspegeln oberhalb von 80 dB(A) 
eine Gehörgefährdung nicht vollständig ausgeschlossen 
werden kann, soll auf die Benutzung der bereitgestellten 
Gehörschützer ab diesem Lärmexpositionspegel hinge-
wirkt werden.

7.4	 Überwachung

Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben den be-
stimmungsgemäßen Einsatz und das Trageverhalten zu 
überwachen. Gegebenenfalls ist eine fachkundige Person 
zu benennen, die sicherstellt, dass die Beschäftigten der 
Tragepflicht bestimmungsgemäß nachkommen.

Die Unternehmerinnen und Unternehmer haben dafür 
Sorge zu tragen, dass die Beschäftigten den persönlichen 
Gehörschutz bestimmungsgemäß verwenden, wenn
•	 sie sich in einem Lärmbereich aufhalten,
•	 die Lärmexposition einen der oberen Auslösewerte 

(LEX,8h = 85 dB(A) und LpC,peak = 137 dB(C)) oder beide 
erreicht oder überschreitet.

7.5	 Korrektes Auf- bzw. Einsetzen von 
Gehörschützern

7.5.1	 Allgemeines

Die Informationsbroschüren der Herstellfirma sind zu be-
achten. Sind Gehörschützer für das linke oder rechte Ohr 
unterschiedlich gestaltet, müssen sie seitenrichtig be-
nutzt werden.

7.5.2	 Kapselgehörschützer

Damit die Schutzwirkung der Gehörschützer erreicht wird, 
ist Folgendes zu beachten:
•	 Die Position der Kapseln muss korrekt eingestellt wer-

den und sie müssen mit dem Bügel in der vorgesehe-
nen Position (Kopf, Nacken oder Kinn) getragen werden.

•	 Bei Kapselgehörschützern mit Nacken- oder Kinnbügel 
ist durch das Kopfband das Verrutschen der Kapseln zu 
verhindern.

•	 Am Helm befestigte Kapselgehörschützer müssen so 
nah an den Kopf angedrückt werden, bis sie wahr-
nehmbar einrasten (Gebrauchsposition).

7.5.3	 Gehörschutzstöpsel

Der äußere Gehörgang ist gekrümmt. Krümmung und Wei-
te des Gehörganges sind individuell sehr unterschiedlich. 
Der Form des Gehörganges muss sich ein Gehörschutz-
stöpsel, ohne unangenehmen Druck auf die Haut auszu-
üben, anpassen können. Insbesondere ist bei der Verwen-
dung von Gehörschutzstöpseln Folgendes zu beachten:
•	 Wird ein runder Gehörschutzstöpsel in einen stark 

ellipsenförmigen oder linsenförmigen, flachen Gehör-
gang eingesetzt, so entsteht ein unangenehmer Druck 
auf die Haut. In diesen Fällen sind entweder weiche 
Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff, Gehörschutz-
Otoplastiken oder Kapselgehörschützer zu verwenden.

•	 Beim Einsetzen der Gehörschutzstöpsel kann die 
Krümmung des Gehörganges durch Ziehen an der Ohr-
muschel nach hinten und oben verringert und damit 
das richtige Einsetzen der Stöpsel erleichtert werden 
(siehe entsprechende Abbildung in Anhang 5).

•	 Gehörschutzstöpsel müssen ausreichend tief im 
Gehörgang sitzend getragen werden, um eine deutliche 
Minderung der Schalldämmung zu vermeiden.

Abb. 11	 Ausreichend tief im Gehörgang eingesetzte Gehör-
stöpsel in kleinem und großem Gehörgang
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•	 Gehörschutzstöpsel sollen, soweit möglich, der Gehör-
gangsgröße angepasst sein. Dabei ist die Gehörgang-
weite zu beachten (Gehörschutzstöpselgröße „large“/
„small“ – L/S; siehe Abbildung 11).

•	 Bügelstöpsel dürfen nur in den von der Herstellfirma 
vorgegebenen Tragepositionen verwendet werden. 
Je nach Ausformung der Produkte kann es nötig sein, 
die Stöpsel auf den Eingang des Gehörgangs auf- bzw. 
in den Gehörgang einzusetzen.

7.6	 Tragedauer von Gehörschützern

Gehörschützer müssen bei gehörgefährdenden Lärmpe-
geln während der gesamten Aufenthaltsdauer getragen 
werden, damit eine optimale Schutzwirkung erreicht wird. 
Auch wenn sie nur für kurze Zeit nicht getragen werden, 
wird die Schutzwirkung, wie Abbildung 12 und Abbil-
dung 13 zeigen, drastisch verringert. Wird der Gehörschützer nicht während der gesamten Dau-

er der Lärmbelastung getragen, wird die Schutzwirkung im 
Wesentlichen durch die Tragepausen und nicht durch die 
Schalldämmung des Gehörschützers bestimmt.

Anmerkungen und Beispiele (DIN EN 458):
Wird ein Gehörschützer während eines 8-Stunden-Tages 
nur vier Stunden getragen, beträgt seine effektive Schutz-
wirkung höchstens 3 dB (vgl. Abbildung 12).

Beispiel:
Es liegt eine gleichbleibende Geräuschbelastung mit 
einem LEX,8h von 105 dB(A) vor und es wird ein Gehör-
schützer mit einer Schalldämmung von 30 dB verwendet. 
Wird der Gehörschützer während der gesamten acht Stun-
den getragen, beträgt der für das Gehör wirksame Pegel 
L’EX,8h = 75 dB(A). Wird der Gehörschützer während eines 
8-Stunden-Tages 30 Minuten lang nicht benutzt, beträgt 
der L’EX,8h = 93 dB(A) (vgl. Abbildung 13); somit ist trotz 
der Benutzung eines Gehörschützers das Risiko eines 
lärmbedingten Hörverlustes gegeben.
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Abb. 12	 Effektive Dämmung eines Gehörschützers mit 
30 bzw. 10 dB Dämmung in Abhängigkeit von 
der Expositionszeit ohne Gehörschützer bezogen 
auf eine 8-Stunden-Schicht

Abb. 13	 Effektive Dämmung eines Gehörschützers mit 
30 bzw. 10 dB Dämmung in Abhängigkeit von der Ex-
positionszeit ohne Gehörschützer bezogen auf eine 
8-Stunden-Schicht (Ausschnitt: Zeitraum 60 min)
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7.7	 Hörbarkeit von Sprache und Warnsignalen

7.7.1	 Sprache

Es ist eine normale Reaktion, den Stimmaufwand zu redu-
zieren, wenn Gehörschützer getragen werden. Es ist da-
her wichtig, dass die Benutzer und Benutzerinnen ihren 
Sprachschalldruckpegel beibehalten oder sogar erhöhen, 
um die Sprachkommunikation zu verbessern.

Auch wenn Gehörschützer mit dem Kennzeichen W zum 
Einsatz kommen, muss vor der Benutzung des Gehörschut-
zes durch Hörproben unter Betriebsbedingungen überprüft 
werden, dass die Kommunikation sicher möglich ist.

7.7.2	 Informationshaltige Arbeitsgeräusche

Aufgrund der großen Bandbreite an wahrzunehmenden 
Geräuschen ist auf jeden Fall eine Hörprobe durchzufüh-
ren. Der durch den Gehörschutz veränderte Höreindruck 
kann eine Gewöhnung erfordern, bis die Maschinengeräu-
sche etc. wieder sicher identifiziert und beurteilt werden 
können.

7.7.3	 Signalerkennung

Es muss sichergestellt werden, dass akustische Gefah-
rensignale (Warnsignale, Notsignale und Notsignal für 
Räumung) in Lärmbereichen von den Benutzern und Be-
nutzerinnen der Gehörschützer eindeutig wahrgenommen 
werden können. 

Ist eine eindeutige Wahrnehmung nicht sichergestellt, ist 
sie durch Lärmminderung oder, falls dies nicht möglich 
ist, durch eine Änderung des Signals (z. B. Änderung des 
Signalspektrums, Erhöhung des Signalpegels, zusätzliche 
Verwendung optischer Signale) anzustreben (siehe TRLV 
Lärm, Teil 3, Abschnitt 4.8).

Vor der ersten Benutzung des Gehörschutzes sind Hör
proben entsprechend Anhang C der DIN EN ISO 7731 „Er-
gonomie – Gefahrensignale für öffentliche Bereiche und 
Arbeitsstätten – Akustische Gefahrensignale“ erforderlich.

Für die speziellen Arbeitsbereiche, bei denen eine er-
höhte Gefährdung angenommen werden muss (siehe Ab-
schnitt 6.5.3), sind Hörproben zwingend vorgeschrieben, 

so zum Beispiel Wahrnehmbarkeitsproben bei Gleis-
bauarbeiten (Kennzeichen S) täglich vor Beginn der 
Arbeitsschicht und darüber hinaus auch, falls sich die 
Arbeitssituation ändert. Nähere Informationen sind in 
der DGUV Vorschrift 77 bzw. 78 „Arbeiten im Bereich von 
Gleisen“ sowie DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnah-
men bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“ auf-
geführt.

Signalhören muss auch für Personen, die Fahrzeuge im 
öffentlichen Straßenverkehr führen, sicher möglich sein. 
Falls erforderlich dürfen nur geeignete Gehörschützer 
(Kennzeichen V) verwendet werden (siehe DGUV Infor-
mation 212-673 „Empfehlungen zur Benutzung von Gehör-
schützern durch Fahrzeugführer bei der Teilnahme am öf-
fentlichen Straßenverkehr“). Auch hier ist eine individuelle 
Hörprobe erforderlich, die im Abstand von maximal drei 
Jahren am Arbeitsplatz unter bestimmten Bedingungen 
durchgeführt, bestanden und dokumentiert werden muss.

Für Personen, die Triebfahrzeuge führen (Kennzeichen 
E1, E2 und E3), stehen nach der Fachinformation der Ver-
waltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) bzw. der Unfall-
versicherung Bund und Bahn (UVB, siehe Literaturliste 
im Anhang 10) zwei Methoden für die Hörprobe zur Aus-
wahl: entweder mit zwei Triebfahrzeugen (ähnlich wie für 
Personen, die Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr 
führen) oder über die Wiedergabe von Signalen und Stör-
geräuschen über Lautsprecher in einem Büroraum. Die 
erfolgreich bestandene Hörprobe ist zwingend erforder-
lich und spätestens alle drei Jahre zu wiederholen. Zusätz-
lich ist täglich vor dem ersten Benutzen des Gehörschüt-
zers die Verständlichkeit eines Funkgesprächs zu prüfen.

7.7.4	 Richtungshören

Bei Arbeiten im Bereich von Transporteinrichtungen, z. B. 
an Fahrzeugen, werden Kapselgehörschützer nicht selten 
wegen des gestörten Richtungshörens abgelehnt. Hier 
hilft meist ein Wechsel zu Gehörschutzstöpseln.

7.7.5	 Kommunikation bei bestehender Hörminderung

Die Kommunikation in Lärmbereichen ist für Personen mit 
bestehender Hörminderung auch ohne Gehörschutz deut-
lich erschwert. Mit Gehörschutz wird dieser Effekt noch 
verstärkt. Das Sprachverstehen ist dabei stark abhängig 
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vom Grad der Hörminderung, der zeitlichen Struktur des 
Störlärms (Auftreten von Pegelschwankungen bzw. leisen 
Geräuschphasen oder Impulsspitzen) und vom Frequenz-
spektrum des Störlärms. Beim Einsatz muss man sich be-
wusst sein, unter welchen Bedingungen der Gehörschutz 
konkret verwendet wird. Nur so besteht für die Betroffe-
nen die Möglichkeit, in der jeweiligen Arbeitssituation mit 
einem ausgewählten Gehörschutz zu kommunizieren. Der 
individuellen Hörprobe kommt für diese Personengruppe 
eine besonders große Bedeutung zu.

Es ist aber nicht auszuschließen, dass für Personen mit 
Hörminderung in einer bestimmten Lärmsituation bereits 
bei Schalldruckpegeln unter 85 dB(A) die Kommunikation 
nicht möglich ist. Für solche Fälle ist die Gefährdungsbe-
urteilung anzupassen. Mögliche Maßnahmen sind: Erhö-
hung des Signalpegels, Nutzung zusätzlicher optischer 
Signalisierung, Nutzung von Funk, Telefon etc. und Gehör-
schützern mit elektronischer Zusatzfunktion, Einführung 
von Verhaltensregeln (z. B. Kommunikation über Hand
zeichen, Absprachen außerhalb von Lärmbereichen).

7.8	 Tragen von Hörgeräten

Hörgeräte sollen im Lärmbereich grundsätzlich nicht ge-
tragen werden. Um sich das Absetzen von Hörgeräten im 
Lärmbereich zu ersparen, wird gelegentlich Kapselgehör-
schutz über das Hörgerät gesetzt. Dies ist nicht zu emp-
fehlen, da sich Feuchtigkeit im Hörgerät sammeln und die 
Elektronik schädigen kann.

Ohrpassstücke ausgeschalteter Hörgeräte sind kein Ersatz 
für Gehörschützer. Jedoch besteht im Einzelfall die Mög-
lichkeit, ein ausgeschaltetes Hörgerät als Ersatz für einen 
Gehörschutzstöpsel zu verwenden. Dazu muss die Gehör-
schutz-Otoplastik in Kombination mit einem ausgeschal-
teten Hörgerät als Gehörschutz geprüft und zertifiziert 
sein, was die Mindestschalldämmung nach DIN EN 352-2 
einschließt. Außerdem muss die Gehörschutz-Otoplastik 
für den Schalldruckpegel am Arbeitsplatz geeignet sein.

Hörgeräte können dann im Lärmbereich verwendet wer-
den, wenn sie für diese Nutzung zugelassen sind. Nähe-
res siehe Abschnitt 8.4.

Hörgeräte gelten in Deutschland als Medizinprodukt und 
werden nach dem Medizinproduktegesetz der Risiko
klasse IIa zugeordnet.

7.9	 Kombination von mehreren PSA

7.9.1	 Kombinationen unterschiedlicher 
Gehörschutzarten

Bei der Verwendung von Kombinationen aus Gehör-
schutzstöpseln mit Kapselgehörschutz sollen auch bei 
kurzzeitigem Einsatz nur geprüfte Kombinationen be-
nutzt werden. Bei sachgerechter Benutzung kann so eine 
Schalldämmung im mittleren Frequenzbereich von bis zu 
ca. M = 40 dB erreicht werden.

Handelt es sich um den Einsatz in Lärmbereichen mit 
Schalldruckpegeln von LEX,8h ≥ 110 dB(A), ist vor dem Ein-
satz eine spezielle Unterweisung zur Benutzung dieser 
Kombinationen erforderlich (qualifizierte Benutzung). We-
sentlich ist, dass nach Einsetzen der Gehörschutzstöpsel 
der Kapselgehörschützer so aufgesetzt wird, dass dabei 
die Stöpsel in ihrer Sitzposition nicht verändert werden. 
Dies ist für die gesamte Dauer der nachfolgenden Benut-
zung sicherzustellen (z. B. beim kurzzeitigen Absetzen der 
Kapselgehörschützer).

Die mögliche Änderung der Sitzposition der Stöpsel im 
Gehörgang und/oder eine Körperschallübertragung durch 
Berühren beider Gehörschützer kann eine Verringerung 
der Schutzwirkung zur Folge haben.

7.9.2	 Kombination von Gehörschutz mit Kopfschutz

Bei der Notwendigkeit der Benutzung von Kombinationen 
aus Gehörschutz und Kopfschutz wird häufig am Indus
trieschutzhelm befestigter Kapselgehörschutz verwendet. 
Nach Anpassung des Helms an die Kopfgröße müssen die 
Kapseln zuerst in die richtige Position am Kopf gebracht 
werden. In einem zweiten Schritt müssen sie in die Ge-
brauchsposition angedrückt werden, damit die Standard-
schutzwirkung erreicht wird. In vielen Fällen kann der Be-
nutzer bzw. die Benutzerin dies an einem Einrastgeräusch 
erkennen.

Auch die Verwendung von Gehörschutzstöpseln ist mög-
lich. Die Stöpsel (insbesondere der Griff bei fertig geform-
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ten Gehörschutzstöpseln bzw. der Bügel bei Bügelstöpseln, 
benutzt als Nackenbügel), dürfen nicht mit dem Kopfschutz 
in Berührung kommen, um eine Lageveränderung der Stöp-
sel und/oder eine Körperschallübertragung und somit eine 
Verringerung der Schutzwirkung zu vermeiden.

Beim Einsatz von Kapselgehörschützern ist darauf zu ach-
ten, dass weder die Kapseln noch der Bügel durch die 
Kopfbedeckung beeinträchtigt werden. Dabei ist sicher-
zustellen, dass der Dichtsitz der Dichtungskissen gewähr-
leistet ist.

7.9.3	 Kombination von Gehörschutz mit Atemschutz

Werden Gehörschutzkapseln gleichzeitig mit Atemschutz-
geräten benutzt, ist darauf zu achten, dass keine Le-
ckagen der Dichtkissen, z. B. am Maskenrand oder der 
Kopfbänderung auftreten und die Dichtlinie des Ateman-
schlusses sowie dessen Sitz nicht durch die Gehörschutz-
kapseln beeinträchtigt wird.

Ist das Atemschutzgerät mit einer akustischen Warnein-
richtung ausgestattet, ist sicherzustellen, dass die War-
nung mit dem ausgewählten Gehörschutz wahrgenom-
men werden kann.

7.9.4	 Kombination von Gehörschutz mit Schutzkleidung

Durch die richtige Positionierung von Gehörschutz und 
Schutzkleidung ist zu vermeiden, dass durch das Reiben 
von Kleidung am Gehörschutz (insbesondere bei Bügel-
stöpseln) Körperschall erzeugt oder sogar der Sitz des 
Gehörschutzes verändert wird.

Kleidung darf nicht unter dem Kapselgehörschutz getra-
gen werden, es sei denn, dass das Kleidungsstück spe-
ziell dafür vorgesehen ist (z. B. Sturmhaube/Balaklava).

7.10	 Ordnungsgemäßer Zustand und Trage
verhalten

Es dürfen nur einwandfreie Gehörschützer benutzt wer-
den. Die Unternehmerinnen und Unternehmer führen in 
regelmäßigen Abständen in Abhängigkeit von den Einsatz-
bedingungen (mindestens einmal jährlich) Sichtprüfungen 
der Gehörschützer und der Tragegewohnheiten durch.

7.11	 Prüfung vor der Benutzung von Gehör-
schutz

Gehörschützer müssen vor jeder Benutzung auf ihren ein-
wandfreien Zustand hin geprüft werden (Sichtprüfung).

Es ist insbesondere zu prüfen:
•	 Bei Kapselgehörschützern, ob

	– die Kapseln oder Dichtungskissen keine Risse auf-
weisen,

	– die Bügel nicht beschädigt oder aufgebogen sind.
•	 Bei Gehörschutzstöpseln, ob

	– vor Gebrauch zu formende Stöpsel aus polymerem 
Schaumstoff noch ausreichend elastisch sind.

•	 Bei jedem Gehörschutz
	– Sauberkeit (Verunreinigungen können Haut

reizungen und Entzündungen hervorrufen).
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7.12	 Individuelle Schalldämmung

Die Auswahl von Gehörschützern erfolgt mit den Schall-
dämmwerten, die im Rahmen der EU-Baumusterprüfung 
ermittelt wurden und von der Herstellfirma anzugeben 
sind. Bei sachgerechter Benutzung werden die jeweils 
zutreffenden Praxisabschläge berücksichtigt (siehe Ab-
schnitt 6.2.4). Ziel ist die Einhaltung der maximal zuläs-
sigen Expositionswerte für alle Beschäftigten. Da in der 
Praxis meist eine deutlich höhere Streuung der Schall-
dämmwerte zwischen Personen zu beobachten ist als bei 
der Baumusterprüfung, ist die Nutzung der pauschalen 
Praxisabschläge zwar möglich, aber nicht optimal und 
kann die Bestimmung der individuellen Schutzwirkung 
mit geeigneten Messsystemen nur bedingt ersetzen. 

Eine ausführliche Zusammenstellung der möglichen 
Messmethoden inkl. Messysteme und Anwendungshin-
weise findet sich in der DGUV Information 212-003 „Mess-
systeme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung 
von Gehörschutz“.

Folgende grundlegende Messtechniken kommen zum 
Einsatz:
•	 f-MIRE-Verfahren
•	 Audiometrische Verfahren
•	 Audiometrie-ähnliche Verfahren
•	 Lautstärkevergleich
•	 Akustischer Leckagetest
•	 Druckprüfung

Das audiometrische Verfahren lässt sich prinzipiell mit je-
dem Audiometer bei Vorhandensein geeigneter Kopfhörer 
(ohrumschließend und mit ausreichendem Freiraum für 
den Gehörschutz) durchführen. Die Druckprüfung ist nur 
bei Gehörschutz-Otoplastiken anwendbar. Für die übrigen 
Verfahren kommen meist von Gehörschutz-Herstellfirmen 
speziell für den Zweck entwickelte Systeme zum Einsatz.

Für Gehörschutz-Otoplastiken ist die Überprüfung der in-
dividuellen Schutzwirkung durch die Herstellfirma vor der 
ersten Verwendung vorgeschrieben (siehe Abschnitt 8.2). 
Die wiederkehrenden Funktionskontrollen im Abstand 
von maximal drei Jahren liegen in der Verantwortung der 
Unternehmerinnen und Unternehmer, in deren Unterneh-
men die Otoplastiken benutzt werden.

Für alle anderen Arten von Gehörschützern empfiehlt sich 
ebenfalls eine individuelle Messung. Insbesondere bei 
vor Gebrauch zu formenden Gehörschutzstöpseln (z. B. 
aus Schaumstoff ) kann die individuelle Schalldämmung 
bei falscher Anwendung oder durch die Form der Gehör-
gänge sehr stark reduziert sein.

Einige Messsysteme können im Rahmen der arbeits-
medizinischen Vorsorge eingesetzt werden (siehe Ab-
schnitt 7.1). Es bietet sich aber auch an, die Bestimmung 
der individuellen Schutzwirkung in die Unterweisungen 
mit praktischen Übungen (siehe Abschnitt 9.2) zu inte
grieren. So können die Beschäftigten eine Rückmeldung 
zur tatsächlich erreichten Schutzwirkung erhalten. Da-
durch sind unmittelbare Korrekturen bei der Nutzung des 
Gehörschutzes möglich.
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8	 Individuell angepasste Gehörschützer

8.1	 Allgemeines

Es gibt mehrere Arten von Gehörschützern, deren Pass-
form oder akustische Eigenschaften individuell an die 
Benutzer und Benutzerinnen angepasst werden können 
bzw. müssen: Gehörschutz-Otoplastiken, individuell an-
gepasste pegelabhängig dämmende Gehörschützer und 
Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz. Dieser Abschnitt stellt 
spezielle Aspekte für die genannten Produkte zusammen.

8.2	 Gehörschutz-Otoplastiken

Gehörschutz-Otoplastiken werden in der Verordnung (EU) 
2016/425 als serienmäßig hergestellte PSA bezeichnet, 
bei der jedes Einzelstück an seinen individuellen Benut-
zer bzw. seine Benutzerin angepasst wird. Im Rahmen der 
Baumusterprüfung wird sichergestellt, dass auch diese in-
dividuellen Produkte die notwendige zuverlässige Schutz-
wirkung erreichen.

Die wesentlichen Herstellungsschritte, welche alle indi-
viduelle Maßnahmen erfordern, sind die Ohrabformung, 
die Herstellung des Ohrpassstücks selbst und die Aus-
lieferung mit Funktionskontrolle. Sie werden im Anhang 9 
durch Abbildungen im Detail dargestellt. 

Die Ohrabformung erfolgt nach Otoskopie und Platzie-
rung einer Tamponade zum Schutz des Trommelfells meist 
durch Einspritzen eines Zwei-Komponenten-Silikons in 
den Gehörgang und ggf. die Ohrmuschel.

Die Abformung wird nach Aushärten aus dem Ohrkanal 
entnommen, meist eingescannt und am Rechner bearbei-
tet, um die Form der Otoplastik mit definierten Dicht-
zonen zu erhalten. Diese wird je nach Material der ferti-
gen Gehörschutz-Otoplastik direkt über ein 3D-Verfahren 
gedruckt (Acryl, Nylon) oder als Negativform hergestellt 
(Silikon). Die manuelle Bearbeitung der Abformung wird 
nur noch in geringem Umfang praktiziert.

Der letzte Schritt umfasst die Auslieferung des Produkts 
mit Einweisung und Funktionskontrolle. Nach TRLV Lärm 
gilt für Gehörschutz-Otoplastiken: „Nur bei fachgerechter 
Herstellung und Funktionskontrolle bei Auslieferung so-
wie regelmäßig wiederkehrender Funktionskontrolle im 
Abstand von höchstens drei Jahren ist die Schutzwirkung 
der Gehörschutz-Otoplastiken gewährleistet. Eine Zusam-
menlegung der Funktionskontrolle mit der arbeitsmedizi-
nischen Vorsorge hat sich als praktikabel erwiesen.“ Ist 
die Funktionskontrolle bei Auslieferung nicht möglich, 
muss sie in jedem Fall vor der ersten Verwendung durch-
geführt werden (siehe Präventionsleitlinie „Benutzung 
von Gehörschutz-Otoplastiken“).

Die Kontrolle kann eine akustische Prüfung oder eine 
Druckmessung der im Gehörgang getragenen Gehör-
schutz-Otoplastik sein (siehe Abschnitt 7.12).

Für die Erstkontrolle bei Auslieferung ist die Herstellfirma 
der Otoplastiken verantwortlich. Für die wiederkehrende 
Funktionskontrolle ist das Unternehmen der Beschäftig-
ten verantwortlich, welche die Otoplastiken benutzen. 
Die Funktionskontrolle kann durch die Herstellfirma oder 
durch eine vom Unternehmen beauftragte Person durch-
geführt werden.

Erstkontrolle und wiederkehrende Funktionskontrolle 
sollten nach der gleichen Methode (siehe Abschnitt 7.12) 
durchgeführt werden, um Veränderungen in der Passge-
nauigkeit feststellen zu können. Ist dies nicht möglich 
(z. B. durch Verwendung von Audiometern durch Betriebs-
ärztin/Betriebsarzt und Druckprüfung durch die Herstell-
firma), sollte das betriebliche Verfahren bei der Erst-
kontrolle mit der Methode der Herstellfirma abgeglichen 
werden. Die Unterlagen zur wiederkehrenden Funktions-
kontrolle sind im Unternehmen für die Dauer der Nutzung 
der Gehörschutz-Otoplastiken aufzubewahren.

Personen, die die Ohrabformung durchführen, müssen 
über die erforderliche Fachkunde für Ohrabdrucknahme 
verfügen. Handelt es sich bei diesen Personen nicht um 
ausgebildete Hörakustiker bzw. Hörakustikerinnen, sollte 
das Wissen dazu über eine spezielle Ausbildung vermittelt 
werden. Inhalte und Gegenstand der Ausbildung sind z. B.:
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1.	 Medizinische Grundlagen und Funktion des Ohres 
(Anatomie und Physiologie des gesunden und kran-
ken Ohres)

2.	 Gesetzliche Grundlagen zum Gehörschutz 
(Europäische Verordnungen und Normen; nationale 
Vorschriften und Regeln)

3.	 Audiometrische Grundlagen (mit Durchführung einer 
Otoskopie) 
(Beurteilung des äußeren Ohres mit Ohrmuschel, 
Gehörgang und Trommelfell, Durchführung einer 
Otoskopie entsprechend den Hygienevorschriften)

4.	 Theorie und Praxis zur Abformung des äußeren Ohres 
(Abformverfahren und -materialien, Abformung unter 
Beachtung der besonderen Maßnahmen zum Schutz 
des Ohres, Funktionsabformungen des äußeren 
Ohres)

5.	 Arten, Materialien und Herstellung von individuellem 
Gehörschutz 
(Arten und Funktionsweise von individuellem Gehör-
schutz, Anforderungen an die verwendeten Materia-
lien, Herstellungsprozess für individuellen Gehör-
schutz nach Abformung)

6.	 Überprüfung der Dichtigkeit von Gehörschutz-
Otoplastiken – Funktionskontrolle 
(Prüfmethoden bei der Auslieferung und wieder
kehrende Prüfungen)

8.3	 Individuell angepasste pegelabhängig 
dämmende Gehörschützer

Generell ist eine individuelle Auswahl und Anpassung von 
pegelabhängig dämmenden Gehörschützern komplex, 
was sich aus dem Zusammenspiel von Arbeitsgeräusch-
situation, Elektronik und Einstellbarkeit der Geräte und 
Hörvermögen bzw. Hörschwelle der Benutzer bzw. Benut-
zerinnen ergibt.

Die Entscheidung für ein Produkt wird besonders schwie-
rig, wenn das Hörvermögen der Benutzer bzw. Benutze-
rinnen reduziert ist (lärmbedingte oder altersbegleitende 
Hörschwellenverschiebung). Trageversuche sind für diesen 
Personenkreis bei dieser Auswahl unbedingt anzuraten. 

Eine gute Versorgung lässt sich im Allgemeinen dann er-
reichen, wenn spezielle Produkte zum Einsatz kommen, 
für welche die Verstärkung des Umgebungsschalls fre-
quenzabhängig auf die Hörminderung der Benutzer und 
Benutzerinnen eingestellt werden kann. Das Ergebnis 
kann eine bessere Signalerkennung und, je nach Art der 
Hörminderung, eine verbesserte Spracherkennung sein. 
Diese Anpassung des individuell einstellbaren Gehör-
schutzes kann bei der Herstellfirma oder durch Hörakus-
tikfachleute mit Hilfe des Tonaudiogramms durchgeführt 
werden. Die Konsultation eines Hörakustikfachgeschäfts 
wird empfohlen. Folgende Gesichtspunkte sollten beim 
Einsatz von individuell angepassten pegelabhängig däm-
menden Gehörschützern berücksichtigt werden:

Auswahl:
•	 Wahl geeigneter und individuell akzeptierter Ohrpass-

stücke (Otoplastik, Lamellen- oder Schaumstöpsel)
•	 Möglichst einfache und ergonomisch günstige Bedien-

barkeit (z. B. Fernbedienung für Geräte mit sehr kleinen 
Bedienelementen)

•	 Anzahl wählbarer Programme nach Wunsch der Benut-
zer und Benutzerinnen

•	 Produktwahl möglichst nach individuellen Trageversu-
chen mit einem auf leichte Hörschwellenverschiebung 
pauschal eingestellten Gerät vor der Versorgung

Individuelle Anpassung:
•	 Ermittlung der benötigten Eingabedaten (z. B. Ton

audiogramm)
•	 Entscheidung zur Anpassung der Einstellung durch 

Herstellfirma oder Hörakustikfachleute
•	 Organisation der individuellen Nachbetreuung 

vorsehen (im Hörakustikfachgeschäft, im Betrieb)

Benutzung:
•	 Berücksichtigung einer ausreichend langen Einge

wöhnungsphase (leise Geräusche sind wieder hörbar)
•	 Training der Bedienung durch Trageversuche bei 

Auslieferung
•	 Hörprobe in Bezug auf Signalhörbarkeit und notwen

dige Kommunikation vor der ersten Benutzung
•	 Organisation und Auswertung von Rückmeldungen, 

ggf. mit Korrektur der individuellen Einstellung über 
Hörakustikfachleute
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8.4	 Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz

Im Gegensatz zu pegelabhängig dämmenden Gehörschüt-
zern werden zugelassene Hörgeräte an Lärmarbeitsplät-
zen erst eingesetzt, wenn die Hörschwellenverschiebung 
die Kriterien für eine Hörgeräteversorgung erreicht oder 
überschritten hat. Individuelle Auswahl und Anpassung 
erfolgen in diesem Fall durch Hörakustikfachleute.

Es gibt arbeitstechnische Voraussetzungen, welche den 
Hörgeräteeinsatz im Lärmbereich erforderlich machen 
können:
•	 Ohne Kommunikation im Lärmbereich ist die beschäf-

tigte Person zur Tätigkeitsaufgabe gezwungen. 
•	 Die ausgeübte Tätigkeit im Lärmbereich erfordert wie-

derkehrende persönliche Kommunikation, die ent-
scheidend für die Bewältigung der Arbeitsaufgabe ist. 

•	 Das Hören von Maschinengeräuschen im Lärmbereich 
ist zur Ausführung der Arbeitsaufgabe erforderlich, 
wobei die Frequenzzusammensetzung des Geräusches 
erkannt oder überwacht werden muss. Der entschei-
dende Frequenzbereich des Maschinengeräusches 
muss dabei im Verstärkungsbereich des Hörgerätes 
liegen. 

•	 Das Hören von Warnsignalen ist ohne Hörgerät am 
Lärmarbeitsplatz nicht möglich. Die Warnsignalhörbar-
keit mit dem Hörgerät mit Gehörschutzfunktion wird 
durch Erprobung nachgewiesen. 

Zum Einsatz in Lärmbereichen sind nur Hörgeräte 
zulässig,
•	 die zusammen mit einer geeigneten Otoplastik als Per-

sönliche Schutzausrüstung (PSA) geprüft sind und eine 
EU-Baumusterprüfbescheinigung besitzen (Komplett-
systeme) oder

•	 die als Zusatzeinrichtung zu einer Gehörschutz-Oto-
plastik bestimmte Eigenschaften erfüllen (kombinier-
bare Systeme), wodurch sichergestellt ist, dass bei Nut-
zung dieser Kombination bis zum Kriteriumspegel der 
maximal zulässige Expositionswert von 85 dB(A) nicht 
überschritten wird.

Alle eingesetzten Hörgeräte müssen beim Einschalten 
das Arbeitsplatzprogramm (Programmplatz 1) aktivieren, 
welches bis zum Kriteriumspegel die Einhaltung des ma-
ximal zulässigen Expositionswertes von 85 dB(A) sicher-
stellt. Die Umschaltung in lautere Freizeitprogramme darf 
nur außerhalb von Lärmbereichen erfolgen und muss vom 
Benutzer bzw. der Benutzerin als bewusste Handlung aus-
geführt werden.

Komplettsysteme zeichnen sich durch eine Begren-
zung der Einstellbarkeit der Software durch die Hör-
akustikfachleute aus. Diese Begrenzung und die kon-
krete Einstellung der Prüfmuster muss im Rahmen der 
EU-Baumusterprüfung auf Basis des IFA-Prüfgrundsatzes 
GS-IFA-P14 „Grundsätze für die Prüfung und Zertifizierung 
von Hörgeräte-Komplettsystemen für den Lärmarbeits-
platz als Gehörschutz“ durch eine Zusatzprüfung bei einer 
Stelle für Bauartprüfungen von Hörgeräten (z. B. Deut-
sches Hörgeräte Institut DHI) nachgewiesen werden.

Anforderungen an die für den Lärmbereich zugelassenen 
Hörgeräte als kombinierbare Systeme finden sich im 
DGUV Grundsatz 312-002 „Hörgeräte zur Verwendung mit 
einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in Lärmbe-
reichen“. Die Gehörschutz-Otoplastik wird auf Basis des 
IFA-Prüfgrundsatzes GS-IFA-P16 „Grundsätze für die Prü-
fung und Zertifizierung von Gehörschutz-Otoplastiken für 
Hörgeräte für den Lärmarbeitsplatz als Gehörschutz“ zu-
gelassen. Die Hörakustikfachleute stellen für jede Versor-
gung eine geeignete Kombination aus Hörgerät und Ge-
hörschutz-Otoplastik zusammen. Kombinierbare 
Hörgeräte sind auf   www.dguv.de › Webcode d1183003 
aufgeführt.

Bei allen Hörgeräte-Versorgungen für den Lärmarbeits-
platz ist eine Erfolgskontrolle zur Verbesserung des 
Sprachverstehens und ausreichender Signalwahrnehm-
barkeit nötig. Eine individuelle In-situ-Messung ist nötig, 
um die Einhaltung des maximal zulässigen Expositions-
werts für alle Einzelfälle sicherzustellen.
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9.1	 Betriebsanweisung

Unternehmerinnen und Unternehmer haben auf Basis der 
Gefährdungsbeurteilung und der Herstellerinformationen 
eine Betriebsanweisung zu erstellen, die alle erforderli-
chen Angaben für die sichere Benutzung der Gehörschüt-
zer enthält, insbesondere
•	 Gefahren am Arbeitsplatz entsprechend der Gefähr-

dungsbeurteilung,
•	 das Verhalten der Benutzer und Benutzerinnen beim 

Einsetzen und Entfernen der Gehörschützer,
•	 das Verhalten der Benutzer und Benutzerinnen bei 

festgestellten Mängeln,
•	 Einfluss der Tragedauer,
•	 Hygiene und Infektionsschutz,
•	 Hörbarkeit von Warnsignalen.

Ein Muster einer Betriebsanweisung ist in Anhang 6 
dargestellt.

9.2	 Unterweisung für PSA Kategorie III

Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Ergeb-
nisse der Gefährdungsbeurteilung den betroffenen Be-
schäftigten mitzuteilen und sie über die Bedeutung der 
Ergebnisse, die Gefährdungen durch Lärm sowie über 
Maßnahmen, die entsprechend der vorliegenden Re-
gel vorgesehen sind, zu unterweisen. Entsprechend 
DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ §4 hat die 
Unterweisung vor der ersten Benutzung und danach wie-
derholt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, 
zu erfolgen. Bei der Unterweisung sollen insbesondere 
folgende Informationen vermittelt werden:
•	 Einfluss der Tragedauer auf die Schutzwirkung 

(siehe Abschnitt 7.6)
•	 Korrektes Auf- bzw. Einsetzen von Gehörschützern 

(siehe Abschnitt 7.5)
•	 Hörbarkeit von Sprache und Warnsignalen 

(siehe Abschnitt 7.7)
•	 Ausgabe und Verfügbarkeit von Gehörschützern 

(siehe Abschnitt 3.5)
•	 Anleitungen und Informationen der Herstellfirma 

(siehe Abschnitt 3.4)
•	 Informationen zu Reinigung, Instandhaltung und Pflege 

von Gehörschützern (siehe Abschnitte 10.1 und 10.4)

Gehörschutz gehört in die Kategorie III der PSA-Verord-
nung. Diese Kategorie umfasst alle Risiken, die zum Tod 
oder zu irreversiblen Gesundheitsschäden führen können. 
Deshalb sind nach § 31 der DGUV Vorschrift 1 Unterwei-
sungen mit praktischen Übungen durchzuführen.

Die Person, welche die Unterweisung vornimmt, sollte 
auch die praktischen Übungen anleiten und beaufsichti-
gen. Diese Person sollte in der Lage sein, die korrekte Be-
nutzung von Gehörschutz zu demonstrieren und typische 
Fehler bei der Benutzung durch die Beschäftigten zu er-
kennen. Die unterweisende Person muss keine Schulung 
o.ä. besucht haben, um die Unterweisung zum Gehör-
schutz mit praktischen Übungen durchführen zu können.

Die praktischen Übungen können beinhalten:
•	 korrektes Einsetzen von zu formenden Gehörschutz-

stöpseln (Anleitung siehe Anhang 5)
•	 Übungen zur Einsetztiefe bei Gehörschutzstöpseln
•	 Korrektes Einsetzen von Gehörschutz-Otoplastiken
•	 Spezielle Aspekte von Helm-Kapsel-Kombinationen
•	 Einfluss von Brillen und anderen persönlichen Schutz-

ausrüstungen auf die Leckage von Kapselgehörschutz
•	 Übungen und Prüfungen zur Kommunikation und zum 

Warnsignalhören
•	 Handhabung von elektronischen Zusatzfunktionen

9.3	 Unterweisung zur qualifizierten Benutzung

Nach TRLV Lärm, Teil 3, Abschnitt 6.3.3, sind bei Expositio-
nen von LEX,8h ≥ 110 dB(A) besondere Schutzmaßnahmen 
erforderlich, die eine qualifizierte Unterweisung und Be-
nutzung von Gehörschutz einschließen.

Unterweisungen zur qualifizierten Benutzung sind min-
destens viermal jährlich mit praktischen Übungen durch-
zuführen und zu dokumentieren (siehe Anhang 5). Min-
destens einmal im Jahr ist eine Kontrolle der individuell 
erreichten Schutzwirkung (siehe Abschnitt 7.12) durch
zuführen.

Bei qualifizierter Benutzung von Gehörschutz kann auf die 
Praxisabschläge der Schalldämmung verzichtet werden.

9	 Betriebsanweisung und Unterweisung
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10	 Ordnungsgemäßer Zustand

10.1	 Reinigung und Pflege

Zum mehrfachen Gebrauch bestimmte Gehörschützer müs-
sen regelmäßig gewartet, d. h. auch gereinigt werden, um
•	 ein Nachlassen der Schutzwirkung,
•	 Hautreizungen oder
•	 andere Ohrprobleme zu vermeiden.

Bei der Benutzung des Gehörschützers können Verunrei-
nigungen, z. B. durch Stäube und Flüssigkeiten, auftreten 
und Hautreizungen bewirken. Deshalb sind insbesondere 
die Benutzer und Benutzerinnen von Gehörschutzstöp-
seln bezüglich der notwendigen Hygiene zu unterweisen. 
Die Benutzer und Benutzerinnen müssen auch darauf 
hingewiesen werden, dass ein Arzt bzw. Ärztin, z. B. der 
Betriebsarzt oder die Betriebsärztin, aufgesucht werden 
muss, wenn sie Hautreizungen oder andere Ohrprobleme 
während oder nach dem Gebrauch ihrer Gehörschützer 
bemerken.

Werden wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel getra-
gen, sind sie nach den Angaben der Herstellfirma zu reini-
gen. Bei Produkten mit akustischen Filtern (insbesondere 
Gehörschutz-Otoplastiken) ist darauf zu achten, dass die 
Filter nicht durch Cerumen zugesetzt werden, wodurch 
sich die Schalldämmung ungewollt erhöht.

Kapselgehörschützer, insbesondere die Dichtungskissen, 
sind regelmäßig zu reinigen. Die Angaben der Herstell
firma sind zu beachten.

Für die Reinigung von Dichtungskissen und von wieder-
verwendbaren Gehörschutzstöpseln ist kein Desinfek-
tionsmittel nötig. Normalerweise reicht warmes Wasser 
mit einem üblichen Reinigungszusatz aus. Zulässige Rei-
nigungsmittel sind in der Benutzerinformation genannt.

Durch häufiges Reinigen oder Reinigung mit ungeeigneten 
Reinigungsmitteln kann sich das Material verändern und 
dadurch die Schalldämmung reduziert werden.

10.2	 Alterung

Die Herstellfirma muss bei PSA, die einer Alterung aus-
gesetzt ist, entweder Monat und Jahr der Herstellung oder 
Monat und Jahr des Verfalls angeben. Kann sie hierzu kei-
ne präzisen Angaben machen, muss sie in der Benutzer-
information entsprechende Angaben bereitstellen, die es 
ermöglichen, Monat und Jahr des anzunehmenden Ver-
falls zu bestimmen.

Die Alterung der Materialien der Gehörschützer kann 
eine Minderung der Schalldämmung zur Folge haben. 
Von besonderer Bedeutung ist dabei der Einfluss von 
UV-Strahlung während Lagerung oder Benutzung.

Bei Kapselgehörschützern sind nach längerer Lagerung 
die Funktionsfähigkeit der Kissen und die Elastizität der 
Kopfbügel zu prüfen.

Bei vor Gebrauch zu formenden Gehörschutzstöpseln 
ist darauf zu achten, dass durch Verhärtung der Stöpsel 
die Schalldämmung reduziert wird. Durch das Verhärten 
der Gehörschutzstöpsel besteht die Möglichkeit, dass 
sie sich im Gehörgang der Benutzer bzw. Benutzerinnen 
langsamer und womöglich nicht vollständig ausdehnen. 
Stöpsel zum mehrfachen Gebrauch können bei längerer 
Lagerung ebenfalls hart oder spröde werden.

10.3	 Prüfungen (inkl. Inspektion)

Gehörschützer müssen in regelmäßigen Abständen über-
prüft werden, um Ausrüstungen, die durch mechanische 
Defekte, Fehler in der Elektronik, Alterung, Unfall oder 
Fehlgebrauch beschädigt sind, austauschen zu können. 
Sichtkontrollen bzw. Prüfungen auf Funktionsfähigkeit 
durch die Nutzerinnen bzw. Nutzer sollten täglich durch-
geführt werden.

Bügel von Kapselgehörschützern oder Bügelstöpsel kön-
nen Formveränderungen unterliegen. Im Zweifelsfall 
sind sie hinsichtlich ihrer Gestalt mit einem unbenutzten 
Gehörschützer gleichen Typs zu vergleichen.

Für Gehörschutz-Otoplastiken schließen diese Prüfun-
gen die wiederkehrende Funktionskontrolle (siehe Ab-
schnitt 8.2) ein.
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10.4	 Instandsetzung

Bei der Prüfung festgestellte Mängel sind umgehend zu 
beheben.

Dichtungskissen von Kapselgehörschützern müssen nach 
den Anweisungen der Herstellfirma ausgetauscht werden. 
Insbesondere ist ein Austausch erforderlich, wenn sie ihre 
Form verändert haben, Anzeichen von Rissen und/oder 
Brüchen zeigen oder auf andere Weise ihre Funktion verlo-
ren haben, in ihrer Funktion beeinträchtigt sind oder ihre 
Funktion nicht sichergestellt werden kann.

Austauschbare Stöpsel an Bügelgehörschützern müssen 
ebenfalls nach den Anweisungen der Herstellfirma, z. B. 
bei Verschleiß oder Verschmutzung, gewechselt werden.

Wenn bei Gehörschützern mit elektronischer Zusatzfunk-
tion Instandsetzungsarbeiten nötig sind, sollten diese 
durch die Herstellfirma oder einen autorisierten Händler 
durchgeführt werden.

10.5	 Lagerung

Die Lagerung vor der erstmaligen Benutzung sollte nach 
den Angaben der Herstellfirma und insbesondere ge-
schützt vor Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und extre-
men Temperaturen erfolgen. Die Umverpackungen bietet 
in den meisten Fällen einen ausreichenden Schutz.

Für eine saubere Aufbewahrung der Gehörschützer in Ein-
satzpausen müssen entsprechende Aufbewahrungsmög-
lichkeiten vorhanden sein. Dies sind z. B. Aufbewahrungs-
beutel für Kapselgehörschützer sowie Dosen/Schachteln 
zur Aufbewahrung von wiederverwendbaren Gehörschutz-
stöpseln. Dazu gehört auch eine Lagerung in geeigneter 
Umgebung. Die Herstellerangaben zur richtigen Lagerung 
sind hierbei zu beachten.
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11	 Gehörschutznutzung in Bereichen mit  
LEX,8h ≤ 80 dB(A)

In Bereichen mit einem Tages-Lärmexpositionspegel 
≤ 80 dB(A) ist das Benutzen von Gehörschutz nicht erfor-
derlich, da nach aktuellem Wissensstand keine Gefähr-
dung bezüglich Entstehung einer Lärmschwerhörigkeit 
besteht (kein gehörschädigender Lärm im Sinne der Lärm- 
und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung). Es gibt auch 
keine gesetzliche Grundlage, die die Benutzung von Ge-
hörschutz fordert. Allerdings sind die Beschäftigten auch 
gegen extra-aurale Wirkungen von Lärm entsprechend 
der Arbeitsstättenregel ASR A3.7 zu schützen (z. B. durch 
raumakustische Maßnahmen). In diesem Sinne kann die 
Benutzung von Produkten, die die Einwirkung von Schall 
auf das Ohr reduzieren, unter bestimmten Bedingungen 
sinnvoll sein. Grundsätzlich ist auch an diesen Arbeits-
plätzen das STOP-Prinzip (Rangfolge der Schutzmaß-
nahmen) zu berücksichtigen. In jedem Fall muss Über-
protektion verhindert und Sprachverständlichkeit sowie 
Signalhörbarkeit (insbesondere von Warnsignalen) sicher-
gestellt werden. Es gibt Einsatzfälle, in denen die Benut-
zung solcher Produkte unter 80 dB(A) nicht zulässig ist, 
z. B. für Personen, die Fahrzeuge im öffentlichen Straßen-
verkehr führen.

Für die in dieser Situation verwendeten Produkte gelten 
nicht die Anforderungen an Gehörschutz entsprechend 
PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Insbesondere muss keine 
Mindestschalldämmung erreicht werden.
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Anhang 1  
Rechnerisches Verfahren zur Prüfung auf 
Einhaltung der MZE

1	 Sachgerechte Benutzung

Überprüfung des Tages-Lärmexpositionspegels
Der am Ohr wirksame Pegel  (unter dem Gehörschutz) 
darf die maximal zulässigen Expositionswerte nicht über-
schreiten. Die Einhaltung kann nach folgendem Verfahren 
(modifiziertem HML-Check) überprüft werden:

L’EX,8h = LEX,8h – (M – Ks) (hoch-/mittelfrequenter Lärm)

L’EX,8h = LEX,8h – (L – Ks) (tieffrequenter Lärm)

(Praxisabschlag als Korrekturwert Ks )

Die maximal zulässige Exposition ist dann eingehalten, 
wenn der nach dieser Methode errechnete Wert (der am 
Ohr wirksame Pegel L’EX,8h) kleiner oder gleich dem Wert 
von 85 dB(A) ist.

Überprüfung des Spitzenschalldruckpegels
Der am Ohr wirksame Pegel L’pC,peak darf den Wert des 
Spitzenschalldruckpegels in Höhe von 137 dB(C) nicht 
überschreiten.

L’pC,peak = LpC,peak – (M – Ks) (hoch-/mittelfrequenter Lärm)

L’pC,peak = LpC,peak – (L – Ks – 5 dB) (tieffrequenter Lärm)

•	 Praxisabschlag als Korrekturwert (Ks)
•	 C-bewerteter Spitzenschalldruckpegel am Arbeits-

platz LpC,peak

•	 am Ohr wirksamer Pegel L’pC,peak

* Siehe Erläuterungen in Anhang 2, Abschnitt 5.

Die maximal zulässige Exposition ist dann eingehalten, 
wenn der nach dieser Methode errechnete Wert (am Ohr 
wirksame Pegel L’pC,peak) kleiner oder gleich dem Wert von 
137 dB(C) ist.

Als Korrekturwert Ks für ungeübte Benutzer und Benutze-
rinnen von Gehörschutz werden die in Tabelle 4 genann-
ten Praxisabschläge verwendet.

Tabelle 4 � Praxisabschläge Ks für die verschiedenen Arten 
von Gehörschutz

Gehörschutz-Art Praxisabschlag

Vor Gebrauch zu formende Gehörschutz-
stöpsel

Ks = 9 dB

Fertig geformte Gehörschutzstöpsel Ks = 5 dB

Bügelstöpsel Ks = 5 dB

Kapselgehörschutz Ks = 5 dB

Gehörschutz-Otoplastiken mit Funktions-
kontrolle*

Ks = 3 dB

*	 �Funktionskontrolle vor der ersten Verwendung und danach 
regelmäßig im Abstand von maximal drei Jahren.

Bei besonders hohen Schalldruckpegeln mit Verwendung 
von Kombinationen aus Stöpseln und Kapseln ist je nach 
Stöpselart ein Wert von Ks  = 9 dB bzw. 5 dB anzunehmen.

2	 Qualifizierte Benutzung

Im Ausnahmefall kann bei qualifizierter Benutzung die 
Verwendung ohne Abzug des Korrekturwertes (Ks ) erfolgen:

Überprüfung des Tages-Lärmexpositionspegels ≤ 85 dB(A)

 �L’EX,8h = LEX,8h – M (hoch/mittelfrequent)

�L’EX,8h = LEX,8h – L (tieffrequent)

Überprüfung des Spitzenschalldruckpegels ≤ 137 dB(C)

�L’pC,peak = LpC,peak – M (hoch/mittelfrequent)

�L’pC,peak = LpC,peak – (L – 5 dB) (tieffrequent)
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Beispiel:
Gehörschutzbenutzung in extremen Lärmsituationen 
(CO2-Strahlarbeiten).

Bei CO2-Strahlarbeiten treten Schalldruckpegel LAeq von 
ca. 124 dB(A) auf, wobei die tägliche Einwirkzeit acht 
Stunden betragen kann. Damit ergibt sich der Tages-
Lärmexpositionspegel zu LEX,8h = 124 dB(A).

Frage:
Welcher Gehörschutz hat die notwendige Schalldämmung 
zur Einhaltung des maximal zulässigen Expositionswertes 
von 85 dB(A)?

Mit der erforderlichen Geräuscheinstufung als mittel-
frequent ergibt sich die Geräuschklasse M, woraus sich 
über:

L’EX,8h = LEX,8h – (M – Ks)

die notwendige Mindestschalldämmung zu:

M = 124 dB(A) – 85 dB(A) + Ks

errechnet.

Bei Verwendung von vor Gebrauch zu formenden Gehör-
schutzstöpseln mit einem Praxisabschlag von Ks = 9 dB 
und von Kapselgehörschutz mit Ks = 5 dB ergibt sich die 
notwendige Mindestschalldämmung zur Einhaltung des 
maximal zulässigen Expositionswertes von 85 dB(A) für 
die Gehörschutzstöpsel zu 48 dB und für den Kapsel
gehörschutz zu 44 dB.

Diese Schalldämmung wird von keinem Gehörschutz 
erreicht.

Lösung:
1.	 Kombination aus Stöpsel und Kapsel (falls unter der 

Strahlerhaube möglich).
2.	 Berücksichtigung der Schalldämmung der Haube 

(ca. 5 dB).
3.	 qualifizierte Benutzung mit Unterweisung.

Bei Durchführung regelmäßig wiederkehrender Unterwei-
sungen mit praktischen Übungen zur Gehörschutzbenut-
zung kann der Praxisabschlag Ks zu 0 dB angenommen 
werden.

Mit Berücksichtigung der Schalldämmung der Haube 
und bei qualifizierter Benutzung ergibt sich für die nötige 
Schalldämmung:

M = 124 dB – 85 dB – 5 dB = 34 dB

d. h. alle Gehörschützer mit einer Schalldämmung von 
M ≥ 34 dB sind geeignet!

Damit ergeben sich eine Vielzahl von Möglichkeiten durch 
vor Gebrauch zu formende oder vorgeformte Gehörschutz-
stöpsel und durch Kombinationen aus Kapsel und Stöp-
sel, falls sich die Kapsel unter der Strahlerhaube tragen 
lässt. Ggf. ist ein Austausch der Strahlerhaube zu prüfen.
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1	 Allgemeines

Die nachstehend beschriebenen Auswahlmethoden sind 
Bestandteil von DIN EN 458 „Gehörschützer – Empfeh-
lungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – 
Leitfaden“.

Es wird der am Ohr wirksame A-bewertete Schalldruckpe-
gel L’A bestimmt, wenn der Gehörschützer getragen wird. 
Bei der Ermittlung der Expositionspegel ist bei zeitlich 
schwankenden Geräuschen grundsätzlich der äquiva
lente Dauerschalldruckpegel LAeq und für die Oktavband-
Methode das äquivalente Dauerschallspektrum Loct,eq 
zugrunde zu legen.

Bei der Auswahl ist zu unterscheiden:
•	 Verhinderung eines Hörschadens: Verwendung des 

Tages-Lärmexpositionspegels LEX,8h

•	 Sicherstellung von Kommunikation und Warnsignal-
hörbarkeit: Verwendung des äquivalenten Dauerschall-
druckpegels während der betrachteten Tätigkeit LAeq

Dies kann bei der Kombination von Tätigkeiten mit sehr 
hohen Pegeln und sehr niedrigen Pegeln mit der Notwen-
digkeit zur Kommunikation dazu führen, dass ein einzel-
ner Gehörschützer nicht alle Anforderungen erfüllt. In 
diesem Fall können unterschiedliche Gehörschützer oder 
eine Kombination aus niedrigschalldämmenden Stöp-
seln und einem Kapselgehörschutz, der nur in den lauten 
Phasen getragen wird, erforderlich sein. 

Der L’EX,8h darf den maximal zulässigen Expositionswert 
von 85 dB(A) nicht überschreiten.

Ziel der Auswahl ist das Erreichen eines Restschalldruck-
pegels von 70 bis 80 dB(A) unter dem Gehörschutz, 
siehe Tabelle 5. Zu hohe Schalldämmung kann zu Ver-
ständigungsproblemen und Isolationsgefühl (Überpro-
tektion) führen. Um die daraus resultierende Ablehnung 
der Benutzung zu vermeiden, sollte dies ab einem Rest
schalldruckpegel von L’Aeq < 70 dB(A) überprüft werden.

Tabelle 5  Schema zur Beurteilung der Schutzwirkung

Restschall­
druckpegel 
in dB(A)

Restspitzen­
schalldruckpegel 
in dB(C)

Beurteilung der Schutz­
wirkung

> 85 > 137 nicht zulässig

> 80 > 135 nicht empfehlenswert

70 – 80 ≤ 135 empfehlenswert

< 70 – *

*	 Verständigung und Isolationsgefühl prüfen

Für die Auswahl des Gehörschützers sollten der nach 
§§ 2, 3, 4 der LärmVibrationsArbSchV ermittelte Tages-
Lärmexpositionspegel und der Spitzenschalldruckpegel 
verwendet werden.

Nach TRLV Lärm gilt:
•	 LC ist der Schalldruckpegel, gemessen mit der 

Frequenzbewertung C,
•	 LA ist der Schalldruckpegel, gemessen mit der 

Frequenzbewertung A.

2	 Oktavband-Methode

Dieses aufwendige Verfahren wird im Einzelfall angewen-
det, z. B. bei der Gehörschutzauswahl für Personen mit 
Hörminderung.

Die Berechnung des am Ohr wirksamen Lärmexpositions
pegels nach der Oktavband-Methode erfolgt gemäß 
folgender Gleichung:

L’A = 10 lg (  ∑  10 (0,1 ⋅ (Lf + Af – APVf )

f = 125 Hz

8000 Hz

) in dB(A)

mit:
f	 Mittenfrequenz des Oktavbandes
Lf	 Oktavband-Schalldruckpegel des Geräusches
Af	� Frequenzbewertung A, entsprechend der 

DIN EN 61672-1
APVf 	� Wert der angenommenen Schutzwirkung des 

Gehörschützers

Anhang 2 
Methoden der Auswahl von geeignetem 
Gehörschutz
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Beispiel:

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Lf/dB 84 86 88 97 99 97 96

Af/dB –16,1 –8,6 –3,2 0 +1,2 + 1,0 –1,1

Lf+Af/dB 67,9 77,4 84,8 97,0 100,2 98,0 94,9

APVf/dB 7,0 11,4 15,7 19,4 24,4 32,6 29,7

L’Af/dB 60,9 66,0 69,1 77,6 75,8 65,4 65,2

L’A = 80,6 dB(A) ≈ 81 dB(A)

Der unter dem Gehörschützer wirksame Schalldruckpegel 
ist nach Tabelle 5 als „nicht empfehlenswert, aber zuläs-
sig“ zu beurteilen. Diese Methode kann nur bei qualifi-
zierter Benutzung von Gehörschützern (siehe Anhang 1, 
Ziffer 2) verwendet werden.

3	 HML-Methode

Die Schalldämmungswerte H, M und L in Verbindung mit 
den Messergebnissen des A- und C-bewerteten Schall-
druckpegels (bestimmt aus äquivalenten Dauerschall-
druckpegeln) des Geräusches werden dazu benutzt, um 
die vorhergesagte Minderung des Geräuschpegels (PNR) 
zu berechnen. Dieser Wert wird dann von dem festge-
stellten A-bewerteten Schalldruckpegel subtrahiert, um 
so den bei aufgesetztem Gehörschutz für das Ohr wirksa-
men, A-bewerteten Schalldruckpegel (L’A) zu bestimmen. 
Die H, M, L-Werte werden von der Herstellfirma angege-
ben. Diese Methode wird bei qualifizierter Benutzung 
verwendet.

3.1	 Rechnerische Bestimmung

PNR = M – H – M
4

⋅ (LC – LA – 2) dB für (LC – LA) ≤ 2 dB

PNR = M – M – L
8

 ⋅ (LC – LA – 2) dB für (LC – LA) > 2 dB

Der Restschalldruckpegel ergibt sich dann aus

L’A = LA – PNR

3.2	 Graphische Bestimmung

Beispiel:
1. Schritt: Ermittlung am Arbeitsplatz
•	 Geräuschquelle: Hochfrequenz-Handschleifmaschine,
•	 Tätigkeit: Putzschleifen von kleinen Pumpengehäusen,
•	 LA = 102 dB; LC = 101 dB

2. Schritt: Vorauswahl eines Gehörschützers, z. B. mit 
HML-Check Gehörschützer mit H = 33 dB, M = 25 dB,  
L = 17 dB.

3. Schritt: Berechnung
LC – LA = –1 dB.

4. Schritt: H-, M- und L-Wert in Arbeitsblatt eintragen 
(wie am Beispiel in Abbildung 14 gezeigt) und Punkte 
mittels zweier Linien verbinden.

5. Schritt: LC – LA = –1 dB eintragen.

6. Schritt: PNR-Wert aus Arbeitsblatt ablesen.

7. Schritt: Am Ohr wirksamen Pegel berechnen
L’A = LA – PNR = 102 dB – 31 dB = 71 dB

Bewertung: Die Schutzwirkung des ausgewählten Ge-
hörschützers ist nach Tabelle 5 als „empfehlenswert“ 
einzuschätzen.

H = 33 dB M = 25 dB L = 17 dB
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Abb. 14	 Graphische Bestimmung der vorhergesagten Minde-
rung des Geräuschpegels (PNR) nach HML-Methode
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4	 HML-Check

4.1	 HML-Check mit Liste der Gehörschützer aus 
der IFA-Gehörschützer-Datenbank

Durch Hörprobe und unter Beachtung von Tabelle 6 
und 7 wird das Geräusch als mittel- bis hochfrequent 
oder als tieffrequent eingestuft. Unter Berücksichti-
gung des ermittelten Schalldruckpegels (LA) wird mit 
der Liste der Gehörschützer aus der IFA-Gehörschützer-
Datenbank (siehe Anhang 12, „Alle dem IFA gemeldeten 
Gehörschützer mit EU-Baumusterprüfbescheinigung“) 
dann die Gehörschutz-Auswahl getroffen.

Tabelle 6 � Geräuschquellen der Geräuschklasse HM – 
mittel- bis hochfrequent mit LC – LA ≤ 5 dB

Geräuschquellen der Geräuschklasse HM –  
mittel- bis hochfrequent mit LC – LA ≤ 5 dB

•	 Brennschneider
•	 Rollenrotations-

Hochdruck-Pressen 
•	 Dragiertrommeln
•	 Rüttelformmaschinen
•	 Druckluftdüsen
•	 Schlagschrauber
•	 Elektro-Nagler 
•	 Schleifmaschinen 
•	 Falzmaschinen 
•	 Schmiedehämmer

•	 Getränkeabfüllanlagen 
•	 Spinnmaschinen 
•	 Gussputzarbeiten
•	 Strick- und Wirkmaschinen 
•	 Holzbearbeitungs

maschinen 
•	 Trennschleifmaschinen 
•	 Honmaschinen 
•	 Webmaschinen 
•	 Hydraulikpumpen 
•	 Zentrifugen

Tabelle 7 � Geräuschquellen der Geräuschklasse L – 
überwiegend tieffrequent mit LC – LA > 5 dB

Geräuschquellen der Geräuschklasse L – überwiegend 
tieffrequent mit LC – LA > 5 dB

•	 Bagger
•	 Konverter-Anlagen 
•	 Elektro-Schmelzöfen 
•	 Elektro-Umformersatz 
•	 Kupol-Öfen 
•	 Feuerungen
•	 Metall-Druckgießmaschinen

•	 Hochofenanlagen 
•	 Planierraupen 
•	 Kollergänge 
•	 Strahlanlagen
•	 Kompressor-Anlagen 

(Kolben) 
•	 Verbrennungs-Öfen

Beispiel:
1. Schritt: Ermittlung am Arbeitsplatz
•	 Geräuschquelle: Schmiedehammer
•	 LA = 105 dB

2. Schritt: Bestimmung der Geräuschklasse
Unter Beachtung der Tabelle 6 wird das Arbeitsgeräusch 
als mittel- bis hochfrequent (HM) eingestuft.

3. Schritt: Auswahl geeigneter Gehörschützer mit der Liste 
der Gehörschützer aus der IFA-Gehörschützer-Datenbank, 
siehe Abbildung 15.

Hersteller Typ- 
bezeich- 

nung

Einsatzbereich in  
dB(A)

HM

80 90 100 110 120

dB (A)

HM L

Meyer 
GmbH

X 98–108 98–99

Schulz 
GmbH

Y 87–97 82–92

Abb. 15	� Beispiel (Ausschnitt) aus der IFA-Positivliste für 
Gehörschutz

Bewertung: Der Lärmexpositionspegel liegt innerhalb des 
empfohlenen Einsatzbereiches des Gehörschützers X, 
aber außerhalb des Einsatzbereiches des Gehörschüt-
zers Y. Der Gehörschützer X ist hinsichtlich der Schall
dämmung für den Arbeitsplatz Schmiedehammer geeig-
net. Der Gehörschützer Y ist für diesen Arbeitsplatz nicht 
geeignet.

4.2	 HML-Check mit der Gehörschützer-Auswahlhilfe 
des IFA

Die Gehörschützer-Auswahlhilfe bietet die Möglich-
keit, Geräuschklasse und Schallpegel einzugeben und 
damit geeignete Gehörschützer auszuwählen. Zusätz-
lich kann die Auswahl durch die Angabe von Kriterien 
(z. B. Signalhörbarkeit, medizinische Faktoren) präzisiert 
werden. Bezugsquelle siehe Anhang 10.

4.3	 HML-Check mit bekanntem H, M oder L-Wert

1.	 Unter Beachtung von Tabelle 6 und Tabelle 7 wird 
durch Hörprobe entschieden, ob das Arbeitsgeräusch 
als mittel- bis hochfrequent (LC – LA ≤ 5 dB) oder tief-
frequent (LC – LA > 5 dB) einzustufen ist.

LA = 105 dB
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2.	 a. �mittel- bis hochfrequentes Geräusch 
(Geräuschklasse HM) 
L’A = LA – M

b. �tieffrequentes Geräusch (Geräuschklasse L) 
L’A = LA – L

Der Schalldruckpegel kann der Tages-Lärmexpositions-
pegel oder der mit der Tätigkeit verbundene äquivalente 
Dauerschalldruckpegel sein.

Wenn die Geräuschklassen im Laufe einer Arbeitsschicht 
wechseln, sollte der Tages-Lärmexpositionspegel zur Be-
urteilung verwendet werden.

Beispiel: Gehörschützer mit M = 24 dB und L = 18 dB
a.	 Schleifmaschine LA = 103 dB/entspricht Geräusch

klasse HM 
L’A = LA – M = 103 dB – 24 dB = 79 dB 
Der unter dem Gehörschützer wirksame Schalldruck-
pegel ist nach Tabelle 5 noch mit „empfehlenswert“ 
zu bewerten.

b.	Kompressorenanlage LA = 100 dB/entspricht 
Geräuschklasse L 
L’A = LA – L = 100 dB – 18 dB = 82 dB 
Der unter dem Gehörschützer wirksame Schalldruck
pegel ist nach Tabelle 5 mit „nicht empfehlenswert, 
aber zulässig“ zu bewerten.

Wird keine Unterweisung zur qualifizierten Benutzung 
durchgeführt, sind die H-, M-, L-Werte durch Subtrak-
tion der jeweiligen Korrekturwerte Ks an die tatsächliche 
Schalldämmung in der Praxis anzupassen.

5	 Auswahl nach dem Spitzenschall
druckpegel

Die Schalldämmung eines Gehörschützers ist dann als gut 
zu bewerten, wenn die für das Gehör wirksamen Schall-
druckpegel bei getragenem Gehörschützer

1.	 L’pC,peak ≤ 135 dB(C) und

2.	 70 dB(A) ≤ L’EX,8h ≤ 80 dB(A)

sind.

Tabelle 8 und Tabelle 9 zeigen Beispiele für mittel- bis hoch-
frequente und tieffrequente Impuls-/Schlaggeräusche. Die 
genannten Werte sind als Richtwerte zu betrachten.

Tabelle 8  �Beispiele für hoch- und mittelfrequente Impuls-/
Schlaggeräusche (LCFmax – LAFmax ≤ 5 dB)

Lärmquelle LpC,peak in dB

Automatik-Gewehr (am Ohr des Schützen) 170

Pistole (am Ohr des Schützen) 160

Schreckschuss-Pistole (am Ohr des Schützen) 157

Feuerwerkskörper (in 2 m Entfernung) 167

Druckluft-Nagler (am Arbeitsplatz) 130

schwere Schmiedehämmer (am Arbeitsplatz) 145

Richtschlag (am Arbeitsplatz) 140

200 t Presse (am Arbeitsplatz) 140

Tafelschere (am Arbeitsplatz);  
Fallen schwerer Bleche

140

Anmerkung: Die genannten Zahlenwerte stellen nur Bei-
spiele für typische Spitzenschalldruckpegel dar. Die tat-
sächlich auftretenden Spitzenschalldruckpegel können 
höher oder niedriger sein.
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Tabelle 9 � Beispiele für tieffrequente Impuls-Geräusche 
(LCFmax – LAFmax > 5 dB)

Lärmquelle LpC,peak in dB

Explosion von 10 kg TNT auf dem Erdboden in 
300 m Entfernung

151

Kanone 20 mm (ca. 10 m Entfernung) 162

Kanone 105 mm (ca. 10 m Entfernung) 168

Richtarbeiten an großen Gehäusen aus 
dünnen Blechen

144

Anmerkung: Die genannten Zahlenwerte stellen nur Bei-
spiele für typische Spitzenschalldruckpegel dar. Die tat-
sächlich auftretenden Spitzenschalldruckpegel können 
höher oder niedriger sein.

Die nachstehende Methode für die Abschätzung einer 
ausreichenden Schutzwirkung setzt eine qualifizierte 
Benutzung der Gehörschützer voraus.

Kann diese nicht garantiert werden, sind die entsprechen-
den Praxisabschläge zu berücksichtigen (siehe Anhang 1, 
Ziffer 1).

Die Ermittlung von L’pC,peak und L’EX,8h wird mit dem Schall-
dämmwert M (für hoch-/mittelfrequente Geräusche) 
oder L (für tieffrequente Geräusche) des Gehörschützers 
durchgeführt.

L’pC,peak = LpC,peak – M oder

L’pC,peak = LpC,peak – (L – 5 dB)

L’EX,8h = LEX,8h – M oder

L’EX,8h = LEX,8hh – L

Bei der Einwirkung von tieffrequenten Spitzenschall
druckpegeln, zum Beispiel Explosionsgeräuschen nach 
Tabelle 9, treten zusätzliche Leckagen am Gehörschutz 
aufgrund der Druckwelle auf.

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 
schädigende Wirkung solcher Geräusche geringer ist als 
die von mittel- und hochfrequenten Geräuschen wie in 
Tabelle 8.

Beispiel: Gehörschützer mit M = 19 dB

Arbeitsplatz am schweren Schmiedehammer: LpC,peak = 
148 dB(C) und LEX,8h = 101 dB(A), Geräuschklasse mittel- 
bis hochfrequent

1.	 L’pC,peak	 = LpC,peak – M = 129 dB ≤ 135 dB(C)

2.	 L’EX,8h	 = LEX,8h – M = 82 dB ≤ 85 dB(A)

Die unter dem Gehörschützer wirksamen Schalldruckpe-
gel L’pC,peak und L’EX,8h können als „nicht empfehlenswert, 
aber zulässig“ bewertet werden. Die Auswahl des Gehör-
schützers wird hier vom Tages-Lärmexpositionspegel be-
stimmt. Nur wenn das Gesamtgeräusch von einzelnen 
Impulsspitzen (LpC,peak ≥ 135 dB) dominiert wird, d. h. der 
Tages-Lärmexpositionspegel verhältnismäßig klein ist, ist 
der Spitzenwert des C-bewerteten Schalldruckpegels für 
die Auswahl ausschlaggebend.
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Anhang 3  
Ermittlung der Schallexposition für Gehörschützer 
mit sicherheitsrelevanter Kommunikation

Die Anforderungsnormen für Gehörschützer (Normen-
reihe EN 352) unterscheiden nur zwischen Produkten mit 
Einrichtungen zur sicherheitsrelevanten Kommunikation 
(EN 352-6 oder -9) und solchen zu Unterhaltungszwecken 
(Entertainment, EN 352-8 oder -10). Produktionsbeding-
te Kommunikation, die für den Fortgang der Arbeit un-
bedingt nötig ist, wird nicht gesondert betrachtet. Daher 
können Produkte nach EN 352-6 oder -9 eingesetzt wer-
den, die aber keine Pegelbegrenzung besitzen müssen. 
Deswegen ist für die konkrete Situation (Gehörschutz-
Modell, angeschlossenes Kommunikationsgerät, Art und 
Häufigkeit der Kommunikation) eine Gefährdungsbeurtei-
lung durchzuführen. Ziel ist die Abschätzung des resultie-
renden Schalldruckpegels für den Nutzer des Gehörschüt-
zers, der sowohl den Beitrag des Außengeräuschs als 
auch der Kommunikationseinrichtung berücksichtigt. Eine 
Überschreitung des maximal zulässigen Expositionswerts 
ist für diese Einsatzfälle nicht akzeptabel.

Ein quantitativer Ansatz findet sich in der DIN EN 458, An-
hang E, oder der zukünftigen DGUV Information „Einsatz 
von Gehörschutz mit elektronischen Zusatzfunktionen“ 
(zur Zeit des Drucks in Erstellung). Er setzt aber sowohl für 
kabelgebundenen elektrischen Input als auch drahtlose 
Bluetooth-Verbindung die Kenntnis des Ausgangssignals 
des Kommunikationsgeräts voraus.

Eine einfachere Möglichkeit bieten Produkte, für die die 
maximale tägliche Nutzungsdauer für die Kommunika-
tionseinrichtung (Sprachempfang) angegeben ist.  
Im Extremfall wird so ein äquivalenter Ausgangsschall-
druckpegel von 82 dB(A) über 8 h erreicht.

Dieses Vorgehen ist auch auf Produkte anwendbar, die 
über Bluetooth an ein Kommunikationsgerät angekoppelt 
sind. Für eine genauere Berechnung fordern die EN 352-6 
bzw. EN 352-9 auch die Angabe des Ausgangsschalldruck-
pegels in Abhängigkeit des Eingangssignals (elektrische 
Spannung oder Pegel eines Bluetooth-Signals).
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Zum besseren Verständnis ist nachstehend die Anatomie 
des Ohres beschrieben: Das Außenohr umfasst die Ohr-
muschel mit der Ohrmulde vor dem Gehörgang und den 
Gehörgang selbst. Der Gehörgang ist etwa 3,5 cm lang, 
besteht aus einem knorpeligen und knöchernen Teil (vgl. 
Abbildung 16) und reicht bis zum Trommelfell. Der knorpe-
lige Teil enthält Haare, die das korrekte Einsetzen von Ge-
hörschutzstöpseln erschweren können. Beim Einsetzen 
von Gehörschutzstöpseln kann Ohrenschmalz (Cerumen) 
und daran gebundener Staub in den knöchernen Teil des 
äußeren Gehörgangs geschoben werden. Von hier kann er 
nur noch durch medizinisches Personal entfernt werden. 
Eigene Reinigungsversuche von außen sind mit nicht un-
erheblichen Risiken einer Trommelfellverletzung verbun-
den.

Die Weite des Gehörganges ist individuell sehr unter-
schiedlich. Es gibt Personen mit großen Gehörgangs-
durchmessern von 14 mm. Die meisten Gehörgangsdurch-
messer liegen im Bereich von 7 bis 11 mm. Nur wenige 
Menschen haben einen runden Gehörgang. Meist ist der 
Querschnitt leicht ellipsenförmig. Bei manchen Menschen 
sind die Gehörgangsquerschnitte linsenförmig flach.

Das Mittelohr umfasst das Trommelfell, die Paukenhöhle 
und die Gehörknöchelchenkette. Das Mittelohr ist über 
die Eustachische Röhre mit dem Mund- und Rachenraum 
verbunden. Über diese Verbindung stellt sich im Mittel-
ohr, z. B. beim Schlucken, der äußere Luftdruck ein.

Wird im knöchernen Teil des Gehörgangs beim Einset-
zen des Gehörschutzstöpsels ein Überdruck erzeugt oder 
stellt sich dort durch Kaubewegungen ein Unterdruck ein, 
führt dies zu unangenehmen Verspannungen des Trom-
melfells.

a. b. c.

d.

e.

a. 	 knorpeliger Teil des Gehörganges

b. 	 knöcherner Teil des Gehörganges

c. 	 Trommelfell

d. 	 Paukenhöhle

e. 	 Eustachische Röhre

Anhang 4  
Anatomie von Außen- und Mittelohr

Abb. 16	 Äußeres Ohr und Mittelohr
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Anhang 5  
Richtlinie zur Unterweisung mit praktischen 
Übungen 

Allgemeines

Ziel der Unterweisung mit praktischen Übungen ist die 
Sicherstellung der sachgerechten Benutzung von Gehör-
schutz. Das bedeutet, dass Fehler bei der Verwendung 
von Gehörschutz und damit eine reduzierte Schalldäm-
mung ausgeschlossen oder minimiert werden sollen. 
Es wird empfohlen, im Rahmen der Unterweisung auch 
die individuelle Schutzwirkung (siehe Abschnitt 7.12) 
zu bestimmen.

Ziel der Unterweisung zur qualifizierten Benutzung ist 
das Erreichen der bei der Baumusterprüfung ermittelten 
Schalldämmwerte, die von der Herstellfirma beim Inver-
kehrbringen der Gehörschützer angegeben werden. 

Gehörschutzstöpsel

Fehler, die durch Training vermieden werden können, sind
•	 ungenügendes Zusammenrollen bzw. -drücken von vor 

Gebrauch zu formenden Stöpseln,
•	 ungenügend tiefes Einsetzen der Stöpsel in den Gehör-

gang,
•	 zu kurzes Halten des Stöpsels nach dem Einsetzen,
•	 dem Gehörgang nicht angemessene Größe oder Form 

der Stöpsel.

Diese Probleme sollten anhand betrieblicher Beispiele 
demonstriert werden.

Speziell trainiert werden muss das Einsetzen von vor Ge-
brauch zu formenden Gehörschutzstöpseln. Dabei sollte 
man wie folgt vorgehen:

Der Gehörschutzstöpsel muss vor dem Einsetzen in den 
Gehörgang durch Drücken oder Drehen zwischen den 
Fingerspitzen zu einer dünnen Rolle geformt werden.

Der gerollte Gehörschutzstöpsel muss sofort in den Ohr-
kanal eingesetzt werden. Nur so kann man ihn mit ge-
ringem Durchmesser richtig positionieren, siehe Abbil-
dung 17.

Gehörschutzstöpsel lassen sich besser in den Ohrkanal 
einführen, wenn dieser durch Ziehen am Ohr begradigt 
wird, siehe Abbildung 18.

Abb. 17 
Zusammenrollen von 
Gehörschutzstöpseln

Abb. 18	 Einführen von Gehörschutzstöpseln in 
den Gehörgang
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Nach dem Einsetzen in den Gehörgang ist der Stöpsel mit 
dem Finger zu fixieren, siehe Abbildung 19.

Das Fixieren soll so lange fortgesetzt werden, bis sich 
der Stöpsel vollständig an den Gehörgang angelegt hat 
(mindestens 30 Sekunden, besser ein bis zwei Minuten 
bzw. nach Herstellerangaben), siehe Abbildung 20.

Bei fertig geformten Gehörschutzstöpseln ist darauf zu 
achten, dass der Stöpsel tief genug in den Gehörgang 
eingesetzt wird. Drehbewegungen beim Einsetzen oder 
das Ziehen am Ohr, um den Gehörgang zu begradigen, 
können dabei unterstützen. Insbesondere bei Lamellen-
stöpseln ist sicherzustellen, dass eine Lamelle komplett 
abdichtet. 

Gehörschutz-Otoplastiken

Auch das Einsetzen von Otoplastiken ist vor dem erstma-
ligen Gebrauch zu üben. Üblicherweise hat das Passstück 
für das rechte Ohr eine rote Markierung und für das linke 
Ohr eine blaue Markierung.

Jedes Passstück wird durch eine leichte Drehbewegung 
eingesetzt. Auch hier kann es erforderlich sein, dass 
durch Ziehen am Ohr der Gehörgang begradigt bzw. der 
Otoplastik-Form angepasst wird. Hinweise aus der Benut-
zerinformation der Herstellfirma, wie die Otoplastik beim 
Einsetzen zu greifen und auszurichten ist, sollten beach-
tet werden.

Bei Concha-Otoplastiken ist darauf zu achten, dass das 
Passstück richtig in der Ohrmuschel sitzt, siehe Abbil-
dung 21.

Einige Herstellfirmen empfehlen, bei den ersten Anwen-
dungen der Otoplastik eine mitgelieferte Creme zu ver-
wenden, um das Einsetzen zu erleichtern.
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Falscher Sitz Richtiger Sitz

Abb. 19	 Fixieren des Gehörschutzstöpsels im Gehörgang

Abb. 20 
Korrekt eingesetzter 
Gehörschutzstöpsel

Abb. 21	� Falscher und korrekter Sitz einer Concha-Otoplastik
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Kapselgehörschutz

Bei der Verwendung von Kapselgehörschutz ist während 
der Unterweisung darauf hinzuweisen, dass es zur Verrin-
gerung der Schutzwirkung insbesondere durch folgende 
Einflüsse kommen kann:
•	 veraltete oder durch Benutzung beschädigte 

Dichtungskissen
•	 durch Lagerung verformte oder ausgehärtete 

Dichtungskissen
•	 dichtes Kopf- oder Barthaar
•	 Ohrringe oder Ähnliches
•	 gleichzeitiges Tragen einer Brille oder Schutzbrille 

(insbesondere mit dicken Bügeln)
•	 gleichzeitiges Benutzen von Atemschutzmasken oder 

anderen am Kopf getragenen Ausrüstungen
•	 Vertauschen der Kapseln rechts/links oder oben/unten 

bei spezifischer Konstruktion
•	 Tragen der Kopfbügel nicht über dem Kopf, sondern im 

Nacken oder unter dem Kinn
•	 Verwendung eines ungeeigneten Arbeitsschutzhelmes 

für Helm-Kapsel-Kombinationen
•	 ungeeignete Größe einer Helm-Kapsel-Kombination, 

insbesondere für Personen mit kleinerem Kopf
•	 Alterung des Bügels

Zusätzliche Inhalte für die qualifizierte 
Benutzung

Im Gegensatz zur Unterweisung entsprechend DGUV Vor-
schrift 1 ist die Unterweisung zur qualifizierten Benutzung 
mindestens viermal jährlich durchzuführen. Mindestens 
jährlich ist für Gehörschutzstöpsel (inkl. Gehörschutz-
Otoplastiken und auch in Kombination mit einem Kap-
selgehörschutz) eine Kontrolle der individuell erreichten 
Schutzwirkung durchzuführen. Diese individuelle Kontrol-
le kann im Rahmen der Unterweisung mit Übungen oder 
durch den Betriebsarzt bzw. die Betriebsärztin durch-
geführt werden. Die DGUV Information 212-003 „Mess
systeme zur Bestimmung der individuellen Schutzwirkung 
von Gehörschutz“ beschreibt die verfügbaren Verfahren 
und gibt Hinweise zur Anwendung.

Anmerkung: Es wird empfohlen, die individuelle Kontrolle 
bei jedem Unterweisungstermin durchzuführen.

Zeigen sich Leckagen, die auch durch sorgfältiges Ein- 
oder Aufsetzen nicht beseitigt werden können, sollten die 
Übungen wiederholt oder ein anderer Gehörschutz-Typ 
verwendet werden. Um die Praxisabschläge entfallen zu 
lassen, muss die Bestimmung der individuellen Schutz-
wirkung zeigen, dass keine Leckagen vorliegen.
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Anhang 6  
Muster einer Betriebsanweisung „Gehörschutz“

Betrieb: Betriebsanweisung 
(Muster)

Nr.: 

1. Anwendungsbereich

Benutzung von Gehörschutz im Lärmbereich – Arbeitsbereich/Maschinen  

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

•	 Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden 
Schwerhörigkeit.

•	 Diese Schwerhörigkeit kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch langjährigen Dauerlärm entstehen.

•	 Nichthören von Warnsignalen beim Tragen von ungeeignetem Gehörschutz kann zu Unfällen führen.

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

1. Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen getragen werden.

2. Gehörschutz muss über die gesamte Arbeitsschicht bzw. über alle Lärmphasen getragen werden.

3. Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen.

4. Gehörschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (siehe Herstellerangaben).

5. Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden.

6. Es darf nur der für diesen Arbeitsbereich/diese Maschine zur Verfügung gestellte Gehörschutz verwendet werden.

4. Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall

Defekte Gehörschützer sind schnellstmöglich auszutauschen.

5. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Jeder Unfall ist im Verbandbuch einzutragen. Es liegt aus bei:                      
Nach Explosionen oder Knallen mit plötzlichem Hörverlust oder Ohrgeräuschen schnellstmöglich einen Arzt/eine Ärztin 
aufsuchen.

6. Instandhaltung, Entsorgung

•	 Gehörschützer sind in geeigneten Behältern aufzubewahren.

•	 Sie sind nach den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen.

•	 Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind (falls möglich) die Kissen bzw. der gesamte Gehörschutz 
auszuwechseln.

Datum:	 Unterschrift:
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Anhang 7  
Muster einer EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

für die persönliche Schutzausrüstung: „Kapselgehörschützer mit Kopfbügel“

Gegenstand der Erklärung: Müller-Meier Earmuff xyz

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt „Kapselgehörschützer mit Kopfbügel, Modell Müller-Meier 
Earmuff xyz“ mit dem Inhalt der folgenden Normen und Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union übereinstimmt:

Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016

Harmonisierte Norm: EN 352-1:2020

Die notifizierte Stelle IFA (Institut für Arbeitsschutz der DGUV, Kennnummer 0121, Alte Heerstraße 111,  
53757 Sankt Augustin, Deutschland) hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die 
EU-Baumusterprüfbescheinigung Nr. IFA 24xxxxx ausgestellt.

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren „Konformität mit dem Baumuster auf der Grundla-
ge einer internen Fertigungskontrolle mit überwachten Produktprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul C2)“ 
(alternativ: Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktions-
prozess (Modul D)) unter Überwachung der notifizierten Stelle IFA (Institut für Arbeitsschutz der DGUV, Kennnummer 
0121, Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin, Deutschland).

Unterzeichnet für und im Namen von: 

(Name, Funktion) 

(Unterschrift):

Fa. Müller-Meier AG 
Beispielstraße 42 
123xx ABC-Stadt

(Ort und Datum der Ausstellung): 
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Anhang 8  
Abkürzungsverzeichnis für schalltechnische 
Mess- und Beurteilungsgrößen

Formelzeichen Mess- und Beurteilungsgrößen

LA oder LpA Schalldruckpegel (sound pressure level), gemessen mit der Frequenzbewertung A in Dezibel,  
auch Schallpegel genannt

LAF Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung Fast (= Schnell)

LAeq Äquivalenter Dauerschalldruckpegel (= LAFeq)

LAFeq Äquivalenter Dauerschalldruckpegel von LAF(t) (= Mittelungspegel LAFm)

LAeq,8h Äquivalenter Dauerschalldruckpegel ermittelt als Mittelungspegel einer 8-stündigen Arbeitsschicht

LAFmax Maximaler Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung A und der Zeitbewertung Fast  
(= Schnell)

LLin Linearer (ohne Frequenzbewertung gemessener) Schalldruckpegel

LpC,peak Höchstwert des C-bewerteten Schalldruckpegels (= Spitzenwert des Schalldruckpegels)

Lf Oktavband-Schalldruckpegel des Geräusches bei der Mittenfrequenz f

Loct Oktav-Schalldruckpegel ( = LOkt)

Loct,eq Äquivalentes Dauerschallspektrum

Lm Mittelungspegel

LEX Lärmexpositionspegel

LEX,8h Tages-Lärmexpositionspegel

LEX,40h Wochen-Lärmexpositionspegel

f Mittenfrequenz des Oktavbandes in Hertz, abgekürzt Hz

H, M, L Frequenzabhängige Schalldämmungswerte von Gehörschutz (H = high, M = medium, L = low)

SNR Einzahl-Schalldämmungs-Kennwert (Single Number Rating)

PNR Vorhergesagte Minderung des Geräuschpegels (Predicted Noise Level Reduction) (siehe DIN EN 458)

L’ Am Ohr wirksamer Schalldruckpegel unter dem Gehörschutz

L’A Am Ohr wirksamer A-bewerteter Schalldruckpegel

L’Aeq Am Ohr wirksamer A-bewerteter äquivalenter Dauerschallpegel

L’EX,8h Restschalldruckpegel als am Ohr wirksamer Tages-Lärmexpositionspegel einer 8-stündigen Arbeitsschicht

L’pC,peak Restschalldruckpegel als am Ohr wirksamer Höchstwert (= Spitzenwert) des C-bewerteten Schalldruckpegels

APVf Wert der angenommenen Schutzwirkung des Gehörschutzes (Assumed Protection Value) bei der 
Oktavmittenfrequenz f

Af Frequenzbewertung A für die Oktavmittenfrequenz f (nach DIN EN 61672-1)

LC Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung C

LCFmax Maximaler Schalldruckpegel, gemessen mit der Frequenzbewertung C und der Zeitbewertung Fast (= Schnell)
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Anhang 9  
Herstellungsschritte einer Gehörschutz-
Otoplastik

Die Abbildungen 22 bis 37 zeigen alle wesentlichen Herstellungsschritte einer Gehörschutz-Otoplastik einschließlich 
zugehöriger Funktionskontrolle.

Abb. 22	 Otoskopie Abb. 25	 Einspritzen der Abformmasse in den Ohrkanal

Abb. 23	 Tamponade (Trommelfellschutz) Abb. 26	 Einspritzen der Abformmasse in die Concha

Abb. 24	 Positionierung der Tamponade mit Leuchtstab Abb. 27	 Aushärten der Abformmasse
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Abb. 28	 Herauslösen der Abformmasse Abb. 31	 Bearbeitung mittels CAD-Software

Abb. 29	 Positionierung der Abformungen im Laserscanner Abb. 32	 3D-Drucke bei Entnahme aus dem Drucker

Abb. 30	 Übertragung der gescannten Abformungen auf den PC Abb. 33	 Manuelle Nachbearbeitung der Otoplastiken
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Abb. 34	 Laserbeschriftung Abb. 36	 Funktionskontrolle mittels Audiometrie

Abb. 35	 Oberflächenbehandlung Abb. 37	 Fertige Gehörschutz-Otoplastik bei Benutzung
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Anhang 10  
Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden 
einschlägigen Vorschriften, Regeln und Informationen 
zusammengestellt.

1. Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle:  
Buchhandel und Internet:  
z. B.  www.gesetze-im-internet.de

•	 Verordnung zum Schutz der Beschäftigten vor Ge-
fährdungen durch Lärm und Vibrationen (Lärm- und 
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung- LärmVibrations-
ArbSchV) vom 6. März 2007, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 der Verordnung vom 21. Juli 2021

•	 Technische Regeln zur Lärm- und Vibrations-Arbeits-
schutzverordnung (TRLV Lärm) vom August 2017

•	 Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und 
des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der 
Arbeit vom 7. August 1996 (Arbeitsschutzgesetz – 
ArbSchG), zuletzt geändert durch Artikel 6k des Geset-
zes vom 16. September 2022

•	 Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen bei 
der Arbeit (PSA-Benutzungsverordnung – PSA-BV) vom 
4. Dezember 1996

•	 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) vom 18. Dezember 2008, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.07.2019

•	 Arbeitsmedizinische Regeln (AMR) zu verschiedenen 
Themen (siehe  www.baua.de › Angebote › Rechts
texte und Technische Regeln › Technischer Arbeits-
schutz)

•	 Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 2016 über persönli-
che Schutzausrüstungen und zur Aufhebung der Richt-
linie 89/686/EWG des Rates

2. �Vorschriften, Regeln und Informationen für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle:   
Bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger und 
unter  www.dguv.de/publikationen

Vorschriften

•	 DGUV Vorschrift 77 bzw. 78 „Arbeiten im Bereich von 
Gleisen“

Regeln

•	 DGUV Regel 101-024 „Sicherungsmaßnahmen bei 
Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen“

Informationen

•	 DGUV Information 212-024 „Gehörschutz-Informa
tionen“

•	 DGUV Information 212-621 „Kurzinformation 
Gehörschutz“

•	 DGUV Information 212-673 „Empfehlungen zur Benut-
zung von Gehörschützern durch Fahrzeugführer bei der 
Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr“

•	 DGUV Information 212-686 „Gehörschützer-Kurzin
formation für Personen mit Hörminderung“

•	 DGUV Information 212-823 „Ärztliche Beratung zum 
Gehörschutz“

Grundsätze

•	 DGUV Grundsatz 312-002 „Hörgeräte zur Verwendung 
mit einer Gehörschutz-Otoplastik für den Einsatz in 
Lärmbereichen“

Fachbereich AKTUELL

•	 FBPSA-001 „Druckprüfung zur Bestimmung der Leckage 
von Gehörschutz-Otoplastik“ 

•	 FBPSA-002 „Neue PSA-Verordnung – Auswirkungen auf 
die Unterweisung zu Gehörschutz“ 

•	 FBPSA-011 „Hörgeräteversorgung“
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3. DGUV Empfehlungen für arbeitsmedizinische 
Beratungen und Untersuchungen

Bezugsquelle:  
Ab Oktober 2024 unter www.dguv.de/publikationen

•	 DGUV Empfehlung für arbeitsmedizinische Beratungen 
und Untersuchungen, Abschnitt „Lärm“, Stand Januar 
2022 (Ablösung von DGUV Grundsatz G 20)

4. Normen

Bezugsquelle:   
DIN Media GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin

•	 DIN EN 352: Gehörschützer – Allgemeine 
Anforderungen 

	– Teil 1: Kapselgehörschützer (Deutsche Fassung 
EN 352-1:2020)

	– Teil 2: Gehörschutzstöpsel (Deutsche Fassung 
EN 352-2:2020)

	– Teil 3: An Kopfschutz und/oder Gesichtsschutz
geräten befestigte Kapselgehörschützer 
(Deutsche Fassung EN 352-3:2020)

•	 DIN EN 352: Gehörschützer – Sicherheitstechnische 
Anforderungen

	– Teil 4: Pegelabhängig dämmende Kapselgehör
schützer (Deutsche Fassung EN 352-4:2020)

	– Teil 5: Kapselgehörschützer mit aktiver Geräusch-
kompensation (Deutsche Fassung EN 352-5:2020)

	– Teil 6: Kapselgehörschützer mit sicherheitsrelevan-
tem Audioinput (Deutsche Fassung EN 352-6:2020)

	– Teil 7: Pegelabhängig dämmende Gehörschutz
stöpsel (Deutsche Fassung EN 352-7:2020)

	– Teil 8: Kapselgehörschützer mit Audiounterhaltungs-
eingang (Deutsche Fassung EN 352-8:2020)

	– Teil 9: Gehörschutzstöpsel mit sicherheitsrelevan-
tem Audioinput (Deutsche Fassung EN 352-9:2020)

	– Teil 10: Gehörschutzstöpsel mit Audiounterhaltungs-
eingang (Deutsche Fassung EN 352-10:2020)

•	 DIN EN ISO 7731:2008-12, Ergonomie – Gefahrensigna-
le für öffentliche Bereiche und Arbeitsstätten – Akusti-
sche Gefahrensignale

•	 DIN EN 458:2016-07, Gehörschützer – Empfehlungen 
für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – 
Leitfaden

•	 DIN EN 14052:2013-04 
Hochleistungs-Industrieschutzhelme

•	 DIN EN 12492:2012-04 
Bergsteigerausrüstung – Bergsteigerhelme – Sicher-
heitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren

•	 DIN EN 166:2002-04 
Persönlicher Augenschutz – Anforderungen

•	 DIN EN 61672-1:2014-07 
Elektroakustik – Schallpegelmesser –  
Teil 1: Anforderungen

5. Software zur Auswahl von Gehörschützern

Gehörschützer-Auswahlprogramm und Webanwendung

Bezugsquelle:  

Gehörschützer-Auswahlprogramm für Orchestermusiker

Bezugsquelle: 

6. Weitere Fachinformationen des Sachgebietes 
Gehörschutz der DGUV

Bezugsquelle:  
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Anhang 11  
Weiterführende Literatur

VBG-Fachwissen „Lärmschutzmaßnahmen für Triebfahr-
zeugführer und Lokrangierführer“, Version 2.0/2016-04
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Anhang 12  
Alle dem Institut für Arbeitsschutz 
gemeldeten Gehörschützer mit 
EU-Baumusterprüfbescheinigung
Diese Liste umfasst zum einen alle Produkte, die vom IFA 
als notifizierte Stelle zertifiziert wurden, und zum anderen 
alle Produkte, die dem IFA vom Hersteller unter Vorlage 
einer EU-Baumusterprüfbescheinigung gemeldet wurden. 
Sie bietet daher keinen umfassenden Marktüberblick.

Eine aktuelle Fassung dieser Liste ist unter folgendem 
QR-Code in der Datei „Aktuelle Fassung des Anhangs 12 
der DGUV Regel 112-194 Benutzung von Gehörschutz“ 
zu finden.

Alle dem IFA gemeldeten Gehörschützer mit  
EU-Baumusterprüfbescheinigung

Stand: 25.06.2024

Passiver Gehörschutz ohne elektronische  
Zusatzeinrichtung

Bei der Angabe der Schallpegel für die Einsatzgrenze in 
der Tabelle und den empfohlenen Einsatzbereich sind 
die folgenden Praxisabschläge bereits eingerechnet:

Vor Gebrauch zu formende Gehörschutzstöpsel 9 dB

Fertig geformte Gehörschutzstöpsel 5 dB

Bügelstöpsel 5 dB

Kapselgehörschützer 5 dB

Gehörschutz-Otoplastiken mit Funktionskontrolle* 3 dB

*	 Funktionskontrolle vor der ersten Verwendung und danach regel
mäßig im Abstand von maximal drei Jahren.

Im Gegensatz dazu enthalten die HML- und SNR-Werte die 
Praxisabschläge nicht, d.h. die Werte entsprechen den in der 
Benutzerinformation vom Hersteller angegebenen Zahlen.

Bei Extremsituationen mit Verwendung von Kombinatio-
nen aus Stöpseln und Kapseln ist je nach Typ des Gehör-
schutzstöpsels (vor Gebrauch zu formende Stöpsel, fertig 
geformte Stöpsel oder Gehörschutz-Otoplastiken) der für 
diesen Typ gültige Praxisabschlag berücksichtigt.

Für den HM-Bereich (hoch-/mittelfrequente Geräusche) 
wird nach DIN EN 458 der M-Wert verwendet,  
für den L-Bereich (tieffrequente Geräusche) der L-Wert.

Die Einsatzgrenze der Gehörschützer liegt bei Errei-
chen des maximal zulässigen Expositionswerts L‘EX,8h = 
85 dB(A) am Ohr des Benutzers.

Im empfohlenen Einsatzbereich liegt der Schalldruck
pegel unter dem Gehörschutz bei 70 bis 80 dB(A).

Eine zu hohe Schalldämmung kann zu Überprotektion 
und Isolationsgefühl führen!

Qualifizierte Benutzung:
Wird die Unterweisung zur Gehörschutzbenutzung min-
destens viermal jährlich mit praktischen Übungen durch-
geführt und dies dokumentiert, spricht man von einer 
qualifizierten Benutzung (siehe Anhang 5). In diesen 
Fällen kann auf die Praxisabschläge der Schalldämmung 
verzichtet werden. Dadurch verschieben sich die Ein-
satzgrenze und der empfohlene Einsatzbereich für die 
einzelnen Gehörschutztypen um die im Kasten oben ge-
nannten Praxisabschläge hin zu höheren Schalldruck-
pegeln. Die qualifizierte Benutzung ist bei extrem hohen 
Schalldruckpegeln erforderlich (und ab LEX,8h = 110 dB(A) 
nach TRLV Lärm Teil 3 vorgeschrieben) und sollte auf diese 
Einzelfälle beschränkt bleiben.
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Gehörschützer mit elektronischer Zusatzeinrichtung

Es werden folgende Praxisabschläge berücksichtigt:

Kapselgehörschützer 5 dB

Gehörschutzstöpsel 5 dB

Gehörschutz-Otoplastiken mit Funktionskontrolle* 3 dB

* 	 Funktionskontrolle vor der ersten Verwendung und danach regel-
mäßig im Abstand von maximal drei Jahren.

Für die Gehörschützer mit elektronischer Zusatzeinrich-
tung wird nur die Einsatzgrenze angegeben. Der Restpegel 
am Ohr unter dem Gehörschutz beträgt bis zu 85 dB(A).

Sicherheitsrelevante Kommunikation: Diese Produkte 
wurden nach EN 352-6 bzw. EN 352-9 geprüft und besitzen 
keine Pegelbegrenzung. Sie sind für essentielle Kommu-
nikation am Arbeitsplatz gedacht, die entweder sicher-
heitsrelevant oder zum Fortgang der Arbeit unbedingt 
nötig ist. Die Produkte dürfen nur mit passenden Kom-
munikationsmitteln wie Mobiltelefonen oder Funkgeräten 
kombiniert werden. Der resultierende Pegel am Ohr ergibt 
sich aus dem Zusammenhang zwischen Eingangssignal 
und Schalldruckpegel, der in der Benutzerinformation an-
gegeben sein muss. Diese Geräte dürfen nicht zu Unter-
haltungszwecken (Entertainment, d. h. Musik oder Radio) 
verwendet werden!

Entertainment: Diese Produkte wurden nach EN 352-8 
bzw. EN 352-10 geprüft und sind im Pegel auf 82 dB(A) 
begrenzt. Sie können zum Musik- oder Radiohören oder 
allgemein für Kommunikation, die für den Fortgang der 
Arbeit nicht essentiell ist, verwendet werden. Die Prüfung 
nach EN 352-8 bzw. EN 352-10 soll sicherstellen, dass 
auch unkundige Benutzer, die z. B. die Ausgangsspan-
nung ihres Abspielgerätes nicht kennen, keinen gehörge-
fährdenden Pegeln am Ohr ausgesetzt sein können.

Qualifizierte Benutzung: 
Wird die Unterweisung zur Gehörschutzbenutzung min-
destens viermal jährlich mit praktischen Übungen durch-
geführt und dies dokumentiert, spricht man von einer 
qualifizierten Benutzung (siehe Anhang 5). In diesen 
Fällen kann auf die Praxisabschläge der Schalldämmung 
verzichtet werden. Dadurch verschiebt sich der Einsatz-
bereich für die einzelnen Gehörschutztypen um die im 
Kasten oben genannten Praxisabschläge hin zu höheren 
Schalldruckpegeln. Die qualifizierte Benutzung ist bei 
extrem hohen Schalldruckpegeln erforderlich (und ab 
LEX,8h = 110 dB(A) nach TRLV Lärm Teil 3 vorgeschrieben) 
und sollte auf diese Einzelfälle beschränkt bleiben.
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Erläuterungen:

Typbezeichnung = Die Angabe in Klammern (Kopf-, Kinn- oder Nackenbügel) bezieht sich auf die Tragweise von 
Universalbügeln.

** = Der Gehörschutz wird nicht mehr hergestellt.

Einsatzgrenze = Wert des Tages-Lärmexpositionspegels LEX,8h, bei dem am Ohr der Benutzerin/des Benutzers ein 
Pegel von 85 dB(A) erreicht wird.

Empfohlener Einsatz-
bereich

= Bereich des Tages-Lärmexpositionspegels LEX,8h, bei dem am Ohr der Benutzerin/des Benutzers 
ein Pegel zwischen 70 und 80 dB(A) erreicht wird.

H-, M-, L-Wert = Dämmwerte für hoch-, mittel- bzw. tieffrequente Geräusche

SNR-Wert = Einzahlkennwert der Dämmung (muss vom C-bewerteten Pegel am Arbeitsplatz abgezogen werden)

Einsatzbereich HM = Hoch-/mittelfrequenter Lärm (LC – LA ≤ 5 dB), HML-Check nach DIN EN 458, d. h. Berechnung mit 
M-Wert

Einsatzbereich L = Tieffrequenter Lärm (LC – LA > 5 dB), HML-Check nach DIN EN 458, d. h. Berechnung mit L-Wert

Bemerkung W = Kriterien „Warnsignalhören allgemein“, „informationshaltige Geräusche“ und „Sprachverständlich-
keit“ erfüllt (mittlere Steigung der Mittelwerte der Oktavschalldämmung maximal 3,6 dB/Oktave)

Bemerkung X = Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Personen mit Hörminderung geeignet. Kann auch für 
Musikerinnen und Musiker geeignet sein (mittlere Steigung der Mittelwerte der Oktavschalldämmung 
maximal 2 dB/Oktave).

Bemerkung S = Signalhören im Gleisoberbau möglich

Bemerkung V = Signalhören beim Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr möglich

Bemerkungen 
E1, E2, E3

= Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich. Einsatz nur 
zulässig nach erfolgreich bestandener Hörprobe gemäß Fachinformation der VBG und UVB „Lärm-
schutzmaßnahmen für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer“ (bisher BGI/GUVI 5147).

Bemerkung E1 = Sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet.

Bemerkung E2 = Gut geeignet.

Bemerkung E3 = Bedingt geeignet.

Bemerkung L = Sonderanforderung „Tiefe Temperatur“ bestanden (nur bei Kapselgehörschützern).

Bemerkung H = Sonderanforderung „Hohe Temperatur“ bestanden (nur bei Kapselgehörschützern).

Bemerkung * = Der Gehörschutz wurde im IFA geprüft und/oder zertifiziert.

Bemerkung 
x Helme

= Bei Helm-Kapselkombinationen ist die Anzahl der Helmtypen (Industrieschutzhelme) angegeben, mit 
denen der Kapselgehörschützer geprüft wurde und an denen er befestigt werden kann. Die Benutzer-
information muss genaue Angaben zu diesen Helmtypen enthalten.

Ist keine Anzahl angegeben, wurde der Gehörschützer nur mit einem Helmtyp geprüft und darf nur mit 
diesem Helm verwendet werden.

Bemerkung 
mit HG-Anschluss

= Gehörschutz-Otoplastik mit Anschlussmöglichkeit für ein Hörgerät (HG). Im Lärmbereich muss das 
Hörgerät ausgeschaltet sein.

1W/2W = 1- bzw. 2-Wege-Kommunikation

ANR = Active Noise Reduction, Aktive Geräuschkompensation
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Stichwortverzeichnis

A
Active noise reduction  14
Aktive Geräuschkompensation  14
Akustischer Filter  12, 13
Alterung  39
Arbeitsmedizinische Vorsorge  24, 28
Arbeitsumgebung  17, 19, 20
ASR A3.7  26
Audiometrie  59
Auslösewert  8, 29

B
Baumusterprüfbescheinigung  63
Baumusterprüfung  8, 18
Betriebsanweisung  38, 54
Bluetooth  14
Bügelstöpsel  11, 12

C
CE-Kennzeichnung  9
Concha  52

D
Detektierbarkeit  13

E
Eisenbahnbetrieb  23
elektronische Zusatzfunktionen  11, 15, 18, 22
Ergonomie  19, 31
EU-Baumusterprüfung  9, 19
EU-Konformitätserklärung  9, 55
Expositionswert  14, 17
Extra-aurale Lärmwirkungen  25, 41

F
Flacher Frequenzgang  8, 22
Frequenz  8
Frequenzverlauf  23
Funktionskontrolle  13, 35

G
Gefährdungsbeurteilung  16
Gehörschutzstöpsel  11, 12, 13, 18, 19, 21, 29, 51

H
HML-Check  17, 46
HML-Methode  17
Hörgerät  15, 32, 37
Hörminderung  21, 23, 24, 32
Hörprobe  22, 23, 31
H-Wert  8
Hyperakusis  24

I
IFA-Positivliste  22, 46, 63
Impulslärm  25
individuelle Schutzwirkung  34
Individuelle Schutzwirkung  8
Industrieschutzhelm  13, 21
Infraschall  25
Instandsetzung  40

K
Kapselgehörschutz  38, 53
Kapselgehörschützer  11, 13, 19, 21, 29
Kennzeichen E1, E2 und E3  31
Kennzeichen S  23
Kennzeichen W  22
Kombination  19, 26, 32
Kombinationen mit anderen PSA  13
Kommunikation  14, 19, 22, 31, 32, 49
Kommunikationseinrichtung  18
Kriteriumspegel  8, 18
Ks-Wert  8

L
Lagerung  40
Lärmbereiche  8, 16
Lärmschwerhörigkeit  8, 24
LärmVibrationsArbSchV  8
L-Wert  8, 18

M
Maximal zulässige Expositionswerte (MZE)  8
Musik  14
M-Wert  8

N
Noise-cancelling  14
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O
Oktavband-Methode  17, 24, 44
Ordnungsgemäßer Zustand  33, 39
Otoplastiken  11, 13, 18, 21, 35, 38
Otoskopie  35

P
Pegelabhängige Schalldämmung  14
Pflege  39
praktische Übungen  8, 18, 38, 51
Praxisabschläge  8, 18, 42
Prüfung  13, 33, 42
PSA-Benutzungsverordnung  9

Q
qualifizierte Benutzung  8, 16, 18, 19, 38, 42, 47, 53

R
Reinigung  39
Restschalldruckpegel  8
Restspitzenschalldruckpegel  8
Richtungshören  21, 24, 31
Risikokategorie  9

S
Sachgerechte Benutzung  8, 42
Schalldämmung  12, 17, 18, 22, 46, 47
Schutzmaßnahmen  16, 18
Signalerkennung  17, 31
Signalhörbarkeit  22
Signalhörbarkeits-Kennzeichen  23
SNR-Methode  17
Spitzenschalldruckpegel  8, 9, 47, 48
Sprache  14, 22, 31
Sprachsignal  14
Sprachverständlichkeit  14, 22, 23
Störgeräusch  14
Straßenverkehr  23, 31, 60

T
Tages-Lärmexpositionspegel  8, 9, 18, 47
Tinnitus  24, 26
Tragedauer  30
Trageversuche  19, 24, 27

U
Überprotektion  8, 17, 19, 20
Ultraschall  26
Unterweisung  8, 18, 38, 47, 51

V
Verbindungsschnur  13, 21

W
Warnsignal  19, 22, 31
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